
1124 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (844 der Beila­
gen): Bundesgesetz über, das Kreditwesen 
(Kreditwesengesetz - KWG) samt Anlage 

. ner vorLiegende Gesetzentwurf bmngt eine 
Modernisierung und Anpassung der Rechtslage 
an den heuci&en Stand des GeLd- und Kreclit­
WIesens. 'Er enthält foLgende o1"'dnungspolitische 
Zielsetzungen: Rechtssich,erheit und VerfaSsungs­
konformität, Erhaltung der Funktlionsfähi,gkeit 
des Kl'editapparates, Gläubigenschutz und Kon­
sumentenschutz. 

nas 'Kreditwesengesetz Igi11: für alle Kredoit­
unternehmungen, aho auch für Sp'arkassen, so­
weit nicht dasSparkassengesetz (843. der Beila­
gen) gesonderte Bestimmungen enthält. 

,oer Finanz- und Budgtetausschuß hat ~h seiner 
Sitzung am 17. Mai 1978 zur Vorberatung der 
vorlJiegendenRegierungsvorlage ,einen U nterous­
schuß ,emg,esetzt. Dem Untenusschuß gehörten 
die Abgeordnenen M ü hlb ac he r, Dr. N 0-

wo t n y, R e c hb erg ,e r, T hai harn mer, 
Dr. Tu 11; Dr. V ,e So ,e l,s k y, Dr. Fe urs t ein, 
Dr. Mussä.l, Dr. Pelikan, S.,uppan, ~pl.­
Ing. Dr. Z i t t m a y rund Dr. B r 0 es i g k e 
an. 

Der Untetausschuß hat die Regierungsvorlage 
untier BeiZ!iehung von SachverstänJdigen. beraten 
und dem Finanz- und Budgetausschuß ~n seiner 
Sitzlllng am 12. Dezember 1978 über das Er-
g,eb1llis seiner Arbeiten berichtet. . 

An der sich an den Bericht des Unter,aus­
schusses anschLieße11Jden Debatte beteiLigten sich 
die Alb,geol'ldnet~ Dipl.-Jng. Dr. Z i t t m a y r, 
Dr. MussH, Dr. Feurstein, Dr. Peli­
k a 11, S u P pan, Dr. B l' 0 e s i g ke und 
D1'. V,e s e l.s k y 'Sowie Ider iBUl1idemnister für 
Finanzen Dr. An:cl r os c h. 

. Bei ider Abstimmung 'Wul'lde :die Regierungs­
vorla&e unter Berü~sichtigUn:g von Abände­
rungsanträgen der Abgeordneten Dr. Mus s i 1, 

S u p p'a n und Dr. Ves el s k y teilseinstim­
mig, t,eils mehrstimmig angenommen. DerllJurt­
mebrige Gesetz'estext - wie er vom F'inanz­
und Budgeta.usschuß ,angenommen wurde - ist 
diesem Bericht be~gedruckt . 

Abänderungsanträgeder Abgeol"dneten Dipl.­
In:g. Dr. Z i t t m ta y r, Dr. M oll,s s i I, Doktor 
Feoll,r'st.ein, Dr. Pelik,an und Dr. iBroe­
s i g k e fanden nicht die erforderliche AusSchuß­
mehrheit. 

Ein Entschließun,gsantrag Ides Abgeordneten 
Dr. Fe urs t,e i n fa~d nicht ,die Zus,timmung 
der Ausschußmehrheit. 

Der Ausschuß beschloß 'einstimmig, folgende 
Ed:iuterungen'inden A usschußbemc:htwfzwneh­
men: 

Zu § 1 Abs. 2: 

Der tBegriff ,,:gewerblich" ist im Sinne des Um­
satzsteuergesetzes 1972, EGBL Nr. 2'23', zu ver­
stehen. 

Zu § 1 Abs. 2 Z. 13: 

Wil"d hingeg,en d~e gegenständlich,e Vermitt­
Lung ohne gewerberechtliche Konzession ge­
schäftsmäßig .betrieben und liegt auch keine ban­
k,enrechtliche Konzession vor, 'so ist ,dies als Be­
trieb eines Bankgeschäftes o:hnedie hieftürerfor­
,derliche Konzession im Sinne .des § 1 Albs. 2 zu 
quailifizieren. 

Zu § 4 Abs. 3: 

nie Geschäitsl.eiter einer Kreditunternehmung 
müssen in ,dieser Funktion haupt!beruflich tätig 
sein, wobei klargesteUt werden soll, 'daß eine 
Person 'bei mehre1"en Kreditunternehmungen 
Geschäitsleiter sein kann. 

Durch rdie neue Formulierung des 'dritten Sat­
zes soll die Abgrenzung ~i'schen Vorstand und 
GesdtäftSIeiJtern Ibei Kl"edirtlgenQssensch'3.ften 
unter Wahrung der 'genossenschalftlichen Struk-
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tur verdeutlicht wer.den ~Siehe auch Xnderung Zu § 8 Abs. 3: 
.des § 5 Abs. ,1 Z. 4 und des § 35 ~bs. 3 Z. 2). 

Bei gemischten Genossenschaften ist der ehren­
amtliche Vorstmd ffÜr .das Waroengeschäft zur 
Vertretung.nach außen berufen. 

Zu § 36 Abs. 4: 

Das Gesetz über Erwerbs- unid Wirtschaftsge­
nossenschaften und .das Gesetz :betreffend .die 
R:evision ider Erwel'lhs- 'und Wirtschatftsgenossen­
schaften und anderer Vereine werden von die~ 
sem ]3.unqesgesetz ·nur ~n jenen ß.estimmungen 
beruhrt, wo sIe vom KWG .atbweichen (§ 4 
Abs. 3, § 24 Albs. 8 KWG). Im übrigen hleihen 
diese heiden Gesetze unberunrt. 

Der §15 ,des Postsparkassengesetzes 1969 ent­
hält hinsichtlich des Postsparbuches Vorschriften, 
die wegen ·der hesonderen Art des Postspal'bu­
mes nicht durch ,die §§ 18 und 19 des vorlieg·en­
'den Ent'WIUrn·es geändert wel1d'en 'SoHen. 

Zu .den wesentlichsten Xn.derungen des Gesetz­
entwurfes wirxl foLgendes bemerkt: 

Zu § 1 Abs.5: 

Die Xnderung. trägt den Gegebenheiten .in der 
Kreditwirtschatft Rechnung. Sie dient der' Klar­
stellung, .daß Kr,editunternehmungen - im Rah­
mender devisenrechtlichen . Vorschriften -' zum 
Handel m~t Müna:'en und Med,aiUen aller Art 
sO!WIe 'V'On Barren 'ws EdeLmetall rberechtigtsind. 

Zu § 2 Abs.1 Z.3: 

Der Pos,tscheck- und Postsparverkfihr sowie 
die sonstigen Postsparkasserudienste wer.den von 
der Post im Namen und auf Rechnung der zum 
Betrieb dieser B'ankgeschälfte berechtigten öster­
reichischen Postsparkasse ,ahgeschJossen. Daher 
kann der Ausnahmetatbestand "sowie .des Post­
scheck- U1lJd Postsparv,erkehrs" ,entfallen. 

Zu § 2 Abs. 1 Z. 4: 

Von den Bestimmungen über die hauptberuf­
lich,en Geschä.ftsleiter .des § 4 Ahs. 3 ;sohlen Kre­
ditunternehmung,en, ,die nur das Wechselstuben­
geschäft oder .das Garant~egeschäft betl'e~ben, aus­
g.enommen sein. Zu letzteren zählen die Landes­
Kredoitg,arantieg,esellschaJften. 

Zu § 5 Abs. 1 Z.3: 

Im Intleresse ,des Gläubigersch:utzes wird ver­
mieden, daß ,durch Ausnützung der geselLschafts­
rechtlichen Gestaltungrsformen beschränkt haf­
tende Pel'lSOnen als KompLementär auftreten, 
deren Vermögensverhältnisse nicht ,der Bank,en­
aufsidInshehöl'de ofFengelegt wel1den müssen. 

Da dies jedoch bei inländischen jum,stischen 
Personen, die Kreditunternehmungen sind, nicht 
rutrifft, werden diese ausgenommen. 

Für ,den EntfaH ,dieser Bestimmung sprech,en 
,einerseits Kompetenzprobleme, anderers'eits 
mangelnde Eff.ektivität,da ,durch die ex nunc­
Wirkung ,die ZUrlÜdmahme :nur :fiür die Zukunft 
wirkt. 

Zu § 12 Abs. 1: 

Durch die Einfügung der Wörter "im Inter­
esse" soll eine Auslegung, daß zur Sicherheit 
der den Kredituntemehmungen anvertrauten 
Vermögenswerte und zur EtfiilLung ihrer Ver­
bindLidIkeiven 'Dur ,die Eigenmittel die.nen,aus­
geschlossen wenden. 

Zu § 12 Abs. 2: 

AI~ Rücklagen gelten die in ,der [ß~lanz ausge­
wiesenen Rücklagen, ,denen keine vereinJbarten 
Verpflichtltmgen, wiez. ,B. Pensions- und' Ahlerti­
gungszmagen, gegenüberstehen. Dazu zählen 
.d,emgemäß auch ·die steuernreien Rüddag.en im 
Sinne des Einkommensteuergesetzes '1972 mit 
Ausnahme ,der AMercigungsrucklage ,gemäß § 14 
EStG 1972 ,sewiecler In'Ve5titionsfreihetr.ag .. 

Zu § 12 Abs.3:. 

Da nunmehr ,der Satz von' 4 v. H. im Sinne 
einer widerlegbaren Recl1tl.9Vermutiung nur mehr 
eine Leitlinie bildet, konnte ,die Vererdnungs­
ermächtigung für den Bun·desmimster für Fi­
nanzen zur Festsetzung des Verhältnisses :B1gen­
mittel ru VerpflimlJUng,en ,entfalten. 

Im Sinne der ZieIsetzung des KWG sowie auf 
der Basi,s der Weiterentwicklung der hank­
betl1iebswirtschaft1ichen Erkenntnisse wird es 
Sach,e oder Aufsichtsbehöl1de sein, in einem Er­
mittlungsverfahren nach § 25 Abs. 4 den Nach­
weis ru erbringen, ·,daß eine Kreditun'terneh­
niung wegen -ihrer spezifischen Geschäftspolitik 
- objektiv und subjektiv höhere Risken (Booii.­
tätsrisiko, Liquiditätscisiko, Wertpapierkurs­
und Währungscisiko) - ·einen höhel1en Eigenmit­
teldeckungssatz ·erferoert als vom Gesetz gene­
rell mit 4 v. H. vermutet wird. Umgoekehrt 
~ird es Sache der Kreditunternehmung gegen­
über der Aufsichtsbehörde sein, ,den Beweis 
dafür zu ,erbringen, daß auf Grund ihrer beson­
deren StruklJUr 'Oder sDnstiger Gegebenheiten 
(Haftung ven Gebietskörperschaften usw.) ein 
ger.ingerer als. dergesetz1ich vermutete ausrei­
mend'e Proz,entlS'atz erforderlich i~t. 

Durch ,die. Flexibil.ität ,dieser· RechtsvermU'tung 
kann n·eben der Verordnungsermächtigung auch 
der halbe Satz für jen'e Kreditunternehmungen 
entfallen, für deren Verbinid1ichkeiten eine Ge­
bietskörperschaft haftet oder .die Haftung~- oder· 
:Lnderen Soloidaritätsemrichtungen angehören. 
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U24 der Beila:gen 3 

Zu§ 12 Ab~ 5 Z. 6: 

Es sollen nic:nt nur Verpflic:nmngen ~ri Fremd­
währunggegen auslärudisc:ne, 'Sondern auc:n gegen 
inlänmsc:ne Kredit.unternrehmungen abzuziehen 
sein. 

Zu § 12 Abs. 6 und § 13 Abs. 6: 

Diese Be5'tIimmungendienen der Verbesserung 
der Determinierurug ,im Sinne .des Art. 18 Ahs. 2 
B-VG. 

Zu § 13 Abs.3: 

Der Begriff "Guthaben" Wlird. auf "SchiUing­
Guthaben" be.grenzt. 

Zu § 13 Abs.4: 

Bei der Fests'etzung ides Mindestausmaß.es der 
flüssigen Mittel ersten und· zweiten Grades durch 
Verordnung ist auf die Stl'uktur d,es Kreditappa­
rates Bedacht Zu nehmen. 

Zu § 14 Abs. 1: 

Da es S>ich hier um eine indirekte Liquiditäts­
vor.schri;ft handelt, die 'eine Immobilisierun:g von 
Geldanlagen durch Anlagen der Kreditunterneh­
mungen in besonders illiquiden urud schwer ver­
wertbaren VermögenSIW,erten verbietet, genügt 
!die Feststellung, daß die 1,angrrristigen Anl.agen 
in solch,en Vermögenswerten ,durch ,d,ie langfri­
stigsten Rinanzierungsmittel, nämJich die Eigen­
mittel, .ge4eckt sein müssen. 

Zu § 15 Abs. 2: 

Eine VermiUlderurug der B'emessun~grun:dlage, 
wie im § 12 Abs.5 z.ur Ve1'll1mderung der Hal­
tung ausreichender Eigenmittel vorgesehen iist, 
ist Ulicht erforderlich. 

Zu § 20: 

Grundsätz:lich soll 'eine freie Zoinsbildung ohne 
behör,dlichen Einfluß ermöglicht werden. Für 
Spareinlagen mit gesetzIicher Kündigungsfrist 
ist es Jedoch wlÜnschenswert, eine einheitliche 
und im gesamten Bundesgebiet gültige Regelung 
~u treffen, um den Sparern, ,die diese Sparform 
bevorZlUg,en, 'auch dann die Mühe ·eines Preisver­
gleiches mschen verschiedenen Kreditunterneh­
mungen zu ersparen, wenn ein Hahenzinsah­
kommen .gemäß Ahs. 3 nicht besteht. 

Als Fachverbandge1ten der Fachvet1band der 
Banken und Bankiers, ,der Fachverlband der Spar­
kassen, der Fach!verband der Kreditgenossen­
schaften nach dem System Schulze-Delitzsc:n, 
der Haclwerband der Kreditgenossenschaften 
nachdem System Raiffeisen, der Fachverband 
,der Konsumgenossenscha.ften mit dem Recht ror 
Annahme VOn Spa1"einlagen some der Verban,d 
der österreichischen Landes-Hypothekenbanken. 

Zu § 21: 

Es ·erscheint billig, im 'Sinne ,des Konsumemen­
schutzes 'nicht nur die geltenden Habenzinsen 
sondern auch die geltenden Sohl~insen für ein 
ga1lJZ bestimmtes Kreditgeschäft, nämlich den 

. standardisierten, osch,altermäßig a!bgewickeIten 
und ,im wesentlichen formlosen Pnvatk1ein­
krednt, auswhängen. Die Einfügung im Hin­
blick auf die Gesamtbdastung erfo1gt Q:ur Klar­
stellmng undsoH sicherstellen, daß dem Kunden 
weder aussdI1i1eßlich ,der J anr,esziilnssrutz noch aus~ 
schließlich 'ein ·absoluter Betrag zur Kenntnis ge~ 
bracht wird. Das WettJbeweribsabkommensoH 
nicht nur m~t ,dem Gläubigerschutz konform 
sein,so,ndernauch .die Interessen der Ülhrigen 
Kunden der Kreditunternehmung, vor allem die 
der K~editnehmer, wahren. ' 

Zu § 22 Abs. 7: 

Während ,gemäß Regierun,gsvor'lage die Ver­
pflichtungen entsprechend § 12 Albs. 4 und 5 aols 
Basis herangezogen wurden, soll nunmehr eine 
ergene Auf.zählung der Ausna,hmen erfolgen, wo­
hei die Fortsetzung der Kreditkontrolle im bis­
herigen Ausmaß gewährleistet werden soLl. Diese 
DetailIierung erfordert ein:e Ausnahmerege1ung 
für die ,im § 12 A:hs. 10 genannten K~edit'Unter­
nehmungen (Abs. 14). 

J?ie Textierung sich'ert ein hohes Maß an Flexi­
bilität für die arbzouschließen,den Kreditkontroll­
(,Ijbkommen bzw. hei der,en Nichtzustandekom· 
men für die Erlassung einer Verordnung. 

Zu § 26 Abs. 1: 

Zum Untersch,ied von der R,egierUIlJgsvor1age 
stellt der vorliegende Text hei der Qualifikation 
der Staatskommissäre nicht auf ohestimmte ab­
solvierte Studien sondern ,auf die lBerufsausülbung 
alb. 

Neben privatrechtlich und öffentlich-rechtlich 
Bediensteten der Geb1etskörperschaift'en und 
Rechtsanwälten kommen nun:mehr ,die Wirt­
schaftstreuhänder in Betracht. Bei d'iesen handelt 
es sich nach § 2 A:bs. '1 ,der Wirtschalftstreuhän­
der-iBerufsordnung, BGEL Nr. 125/1955, um die 
Beruf,sgruppen der W,~r.tsch:antsprüfer rund Steuer­
berater, ·der iBuchpruf.er und Steuerberater sowie 
der Steuet1berater. 

Zu § 31: 

Mit dieser Bestimmung eröffnet ,der Gesetz­
geber ,den Kreditunternehmungendie Möglich­
keit, Sparein:lagenhaftungseinrichtungen 2!U 

schaffen. Wenn ·solch·e Einrichtungen nicht inner­
haLb ·cler gesetZ/lic:n vorgesehenen Frist zustande 
kommen, hat der Bundesminister für Finanzen 
die Verpflichtung, den Leerraum .durch Verord­
nung 'zu frülLen. 
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Zu § 33 Abs. 1 Z. 1: 

Die von der RegierungsvorlOlge vorgesehene 
Verwaltungsstrafe für Verletzun~en des § 4 (Be­
trieb von Bankgeschäften ohne Konzession) 
wUl,de wegen der Schwere des Deliktes ,in eine 
gerich,tIliche $traJ[.e umgewandelt. Der Tatbestand 
ist in § 34 Abs. 2 gere:gelt. 

Zu § 34: 

. Da es sich inder Vergangenheit gezeigt hat, 
daß d.er Betrieb von B'ankgeschäften ohne ,die 
erlorderlich'e Berechtigung oftmals zu schweren 
Schädigungen von Kunden solcher Betriebe ge­
führt hat, wurde ,diese .Bestimmung der Regie­
rungsvorlage entsprechend .ahgeänd,ert. Eine Ver­
waltungsstrafe erschien weder im Sinne der Ge­
neralprävention noch im Sinne der Spezialprä­
v·ention geeig.net, .derartig.e Untniebe 11intanzu­
halten. 

Zu § 35 Abs. 2: 

In österreich ·eXlstlert ein eil1Zliger Verein 
nach dem Vereinspatent, .der Bankgeschäfte be­
treilbt. Es handelt sich I\l:ffi ,die "Privatlade der 
Mat'lktgemeinde Falkenstein", die bereits seit ,dem 
.18. Jahrhundert besteht - HOIf.dekret ex 1790, 
Vorläufer war die im Jahlle 174.1 ·eingerichtete 
,~bür:gerliche WaisenLvde". 

Rechberger 
Bericntersta tter 

Die Privatlade Falkenstein darf nur von An­
gehörigen der Marktgemeinde FaLkenstein Ein­
laJgen ,en,tgegen:n,e!hmen iUIlId auch nur ,an den­
se1beneingeschränkten Personenkreis Kredite 
v'ergeben. Mit ,der sinngemäßen Anwendung der 
'B,estimmungen üher Kreditgenossensch,a,ften 
- Geschäftsleiter us'v(. - ist ein Funktionieren 
im Sinne des KWG gewährleistet, sodaß keine 
Notwendigkei!1: Zillr E~imiina·~on IdlieSier histor~sch 
interessanten und für ·die lokale Wirtsch,a,ft nütz­
lichen Einrichtungen besteht. 

Zu § 35 Ahs. 11: 

Die 'Bestimmung beläßt das besteheI1!de Wett­
bewerbsabkommen, unabhängig vom WiHen der 
Vertragspartner, wegen der Wichtigkeit einer 
Wettbewerbsregdung im Kreditapparat, bis zum 
Abschluß eines neuen Abkommens in Geltung. 
Die Fr1st für den Abschluß eines neuen Abkom­
mens beträgt nach § 21 A:bs. 2 ein Jahr nach 
InkraJfttreten des KWG. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der Fi­
nanz- und Budgetaussmuß den A ut rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e schI 0 s s·e n e n 
G e se tz e n t w u r if s:a m 't An 11a ge die v,er- . / . 
fassungsmäßLge Zustimmung erteilen. 

Wien, 1978 12 12 

Dr. Tull 
Obmann 

'j. 

das 
Bundesgesetz vom XXXXXXX über 

Kreditwesen (Kreditwesengesetz 
KWG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Personengesellsch:aften des Handels­
rechtes und juristische Personen, die ,auf Grund 

dieses Bundesgesetzes oder besonderer bundes­
g·esetzl'icher Regelungenherechtigt sind, Bank­
g.eschäfte zu betreiben, sind Kreditunternehmun­
gen. 

(2) Bankgeschäfte sind jene gewerblichen Tätig­
keiten, die nach der VerkehrsauHassung dem Gc­
schäftsbcreid1 der Kreditunternehmungenzuzu­
ordnen sind. Bankgeschäfte sind unter diesen Vor­
auss·etzung·en insbesondere: 
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1. die Entgegennahme fremder Gelder zur Ver~ 
waltung oder als Einlage (Einlagengeschäft); 

2. die Durchführung des bargeldlosen Zahlungs­
ver~ehrs und des Abrechnungsverkehrs in 
laufender Rechnung für andere' (Giroge-
schäft); . 

3. der Abschluß von Geldkreditverträgenund 
die Gewährung von Gelddarlehen (Kredit­
geschäft); 

4. der Kauf von Schecks ,und WeChseln, insbe­
sondere die Diskontierung von Wechseln 

. (Diskontgeschäft); 

5. die Anschaffung, Veräußerung 5~wie die Ver­
wahrung und Verwaltung von Wertpapieren 
für andere (Effekten- und Depotgeschäft); 

6. der Handel mit ausländischen Zahlungsmit­
teln (Devisen- und Valutengeschäft) sowie 
der schaltermäßige An- und Verkauf aus­
ländischer Geldsorten und Reiseschecks 
(W echs.elstubengeschäft); 

7. die übernahme von Bürgschaften, Garantien 
und sonstigen Haftungen für andere, sofern 
die übernommene Leistung in Geld zu er­
folgen hat (Garantiegeschäft) ; 

8. die Ausgabe von Pfandbriefen, Kommunal­
schuMverschreibungen und fundierten Bank­
schuldverschreibungen und die V,eranlagung 
ihres' Erlöses nach ,den hiefür geltenden be­
sonderen Rechtsvorschriften (Wertpapier-
emissionsgeschäft); . 

9. die Ausgabe anderer festverzintSlicherWert­
papiere zur Veranlagung des Erlöses in an­
deren Bankgeschäften (sonstiges Wertpapier­
emissionsgesch.äft) ; 

10. die Verwal1;ung von Kapitalanlagefonds und 
,die Werbung für den Erwerb von Anteilen 
an in- und ausländischen Kapitalanlagefonds 
und ähnlichen Einrichtungen nach dem In­
vestmentfondsgesetz, BGBl. Nr. 192/1963 
(In vestmenq~eschäft) ; 

11. das Finanzierungsgeschäft in der Form zeit­
lich begrenzter Beteiligungen an Unterneh­
mungen (Kapitalbeteiligungsgeschäft) ; 

12. der Ankauf von Forderungen aus Warenlie" 
ferungen oder Dienstleistung,en, die über­
nahme des Risikos der Einbringlidikeit sol­
mer Forderungen - ausgenommen die Kre­
ditversicherung - und im Zusammenhang da­
mit der Einzug 'solcher Forderungen (Fac­
toringgeschäft) ; 

J3.die Vermittlung von Gesmäfitennam Z. 11, 
Z. .3 ausgenommen die Ibehördlich konzes­
sioniertle Vermittlung von Hypothekardar­
lehen undPersonalkrediten . (§§ 259 und 
267 der GewO )1973, \BGBl. Nr. 50/19,74), 
Z. 4, Z. ,6 soweit diese das ,Devisengeschäft 
betrifft, sowie Z. 7. 

(3) Der Bundesminister rur Finanzen ist er­
mächtigt, durch Verol'dnung festzustle'Hen, ob 
eine anderea1s 'die im Ahs. 2 Z. 1 his 13 be­
zeichnete Tätigkeit IfinBankgeschäft im Sinne 
des Ahs. 2 ist. Hiebei hat er aruf ,das volkswirt­
schaifdiche Interesse und den Schlutz der Gläubi­
Iger Bedacht ,zu nehmen. 

(4) Wer Bankgeschäfte ohne die hiefür er­
forderliche Berechtigung betreibt, hat' k,einen 
Ansprum autf alile mit diesen Geschäften ve~bun­
denen Vergütungen, wie in,sbesondere Zinsen und 
Provisionen. Soweit solche bereits geleistet wur­
den, sind sie zurückzuzahlen. Die Rechtsunwirk­
samkeit der mit diesen Geschäf.ten verbundenen 
Vereinbarung,en zieht nicht die Rechtsunwirk­
samkeit . der Bankgeschäfte. nach sich, Entgegen­
stehende Vereinbarungen sowie mit diesen Ge­
smä!ften verbundene B'ürgsm'a,ften u11Id Garan­
tien sind remtsunwirksam. 

.(5) Die Kreldiitunternrell:lIIIlUug,en sind ,im Rah­
,men -der 'deVli!>enremtllichen Vorschrilften zum 
Hau!del mit Münzen unld Meda.illen som,e mit 
.ßa:rren aus -BdelmetlaHlbel'emoigt, {,ern er zur 
Vepmie'tuIllg vo(m Schrankfächern. {Safes) unter 
Mitverschluß 'durch 'die Verm~eter. 

§ 2. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesge~ 
setzes finden keine Anwendung auf . 

L die Oesterl'eichisme Nationalbank, unbe­
schadet der ihr durm dieses Bundesgesetz 
übertragenen Aufgaben; 

2. die Oster;eiehische Postsparkasse hinsichtlich 
der §§ 4 bis. 9, § 10, Abs. 1 Z. 1,3, 4 und 5 
sowie Albs. 2 und 4; § 12 Albs. 3 und 8; 

3. die Post hinsichtlich ihres Geldverkehrs; 
4. Kl'eldituntemehmungen,dlie aussdlließlich 

Ida:s \'X7:emsels!ubengesmäft (§ 1 Alls. 2 Z. 6) 
dder ,das Ga:rantiegesmä!ft {§ 1 A!bs. 2 Z. 7) 
hetl'eliben, lh:imlichtLich ,des§ 4 lAbs. 3. 

{2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden für folgen'de Unternehmungen insoweit 
keine Anwendung, als sie Bankgesmäfte betrei­
ben, die zu den ihnen eigentümlichen Geschäften 
gehören: 

1. Bauspal'ka'ssen; 
2. Unternehmungen, die als gemeinnützige Bau-

'vereinigungen anel1kannt sind; 
3. Unternelhmungender Vertngsv,ersicherung; 
4. SOZiialv,ersicherungsträger; 
5. öffentlich-rech·tliche Versatz anstalten sowie 

Unternehmungen, die das Pfandleihgewerbe 
\betre~ben; 

6. Börsesensale, [,reie Makler und Remisiers an 
der Wien er Börse. 

§ 3, (1) Vereine im Sinne des Vereinsgesetzes 
1951, BGBl. Nr. 233, und des Vereinspatentes 
1852; RGBl. Nr. 253, dürfen keine Bankgesmäfte 

2 
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6 . 1H4der Beila.gen 

betreiben. Sparvereine ,düden von ihren Mit­
gliedern Gelder nur annehmen, wenn diese Gel­
der unverzüglich bei einer Kreditunternehmung 
eingelegt werden. 

Kr.editapparates awülben. Unter Geschäftsteitern 
sind jedoch ibei Kreditgenossenschaften nur die­
jflIll~~e11J VorsllalIlld~minglieder ZIU lv,ersn:e'herr, die 
vom VorstaDidmit .der Führung ,der Geschäfte 
betraut sowi,e ais Geschäfts'leiller namhaft ge­
macht wurden; zur Vertretung der Kreditge­
nosseDischaift sindl nur rue Geschäftsleiter -befugt. 
Die Betra'llung ats Geschäiftsleiter ist im Genos­
senscha:fitsregiSiter ,ersichtIich zu machen. 

(2) Besondere im Rahmen eines Unternehmens 
geschaffene Spareinrichtungen, von denen Spar­
einlagen seiner Arbeitnehmer aufgenommen we~­
den und aus ,denen das Unternehmen als solches 
verpflichtet ist (Werksparkassen), sind verbo 
ten. Ferner ist der Betrieb des Einlagengeschäfte~ 
verboten, wenn der überwiegende Teil der Ein­
leger ,einen Rechllsanspruch darauf hat, daß ihnen 
aus diesen Einlagen Darlehen gewährt oder Ge­
genstände auf Kredit verschafft werden (Zweck­
sparuhternehmungen); das gilt nicht für Bau­
sparkassen hinsichtlich ·des von ihnen betriebenen 
Bausparg,eschäftes (§ 2 Abs. 2 Z. 1). 

§ 5. (1) Die Konzession ist zu versagen: 
1. wenn die beabsichtigte Tätigk'fit nicht dem 

örtlichen Bedarf oder dem volkswirtschaft­
lichen Lnteresseentspricht; 

2. wenn die der Kreditunternehmung im In­
land unbeschränkt und ohne Belastung zur 
freien Verfügung stehenden Eigenmittel für 
den Geschäftsbetrieb nicht ausreichen; 

11. Konzession und besondere Bewilligung 3. Wienn ldiie Kiredi1tunternehmung ~n .der 
RYecht9form einer Bi'DJzeLuntemehmwng 

§ 4. (1) Der Betrieb von Bankgeschäften be- OIder alls Rerronengesel1s'chaft 'dies Hianldds-
darf der Konzession des Bundesministers für r,echtes, bei rdier ein pe11Sörrlich ha.ftet1lder 
Finanz·en. Die Konzession ist bei sonstiger Nich- Gesellschla:fiter reine KapillaLgeserLschaft _ 
tigkeit schriftlich zu erteilen; sie kann mit ent- 'ausgenommen Kr.editU'll!ternehmungen mit 
sprechenden Bedingungen oder Auflagen versehen 'dem S~t:z im InJ1a.'1l1d - iIst, rgtcliü:hl"t werden 
werden. 'soll;' 

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Konzession 4. Wienn ,die KreditIunternehmung nicht minde-
hat alle zur Feststellung des maßgeblichen Sach- stens ZWiei Gesch~f1lS1eiter hat rund [n der 
verhaltes erforderlichen' Angaben zu enthalten, Sa1lZ'Ilng die Eiinzelvertrerungsmacht für 
insbesondere: ' Geschä~üsleiter OIdier eine Eiin:z:elprokura 

1. Angaben über. die Rechtsform und den oder 'eine HandlungsvoUmacht für den ge-
Standort der Kreditunternehmung, wobei sainren Geschäiftshellruelb nicht 3.UlSIgelSchloss'en 
die Satzung anzuschließen Ist. Ihr Gesell- rund theli Kreditgenoosenschaf'ten die FÜlhrung 
schafts- ode,r Genossenschaftsvertrag oder der Geschä.fIJe :nicht 'auf die Geschäftsl~iter 
ihre Satzung werden in diesem Bundesge- eingeschränkit ~st; 
setz einheitlich als Satzung bezeichnet; 5. wenn bei einem Geschäftsle~ter ein Aus-

2 .. Angaben ,darüber, ob und inwieweit die be- schli,eßungsgrund im Sinne' des § 13 der 
. absichtigte Tätigkeit dem örtlichen Bedarf GewO 1973 vorliegt oder wenn er wegen 

und dem volkswirtschaftlichen Interes.se ent- mangelnder Vorbildung fachlich nicht geeig-
spricht; net ist oder die für den ß.etrieb der Kredit­

unternehmung erforderlich,en Eigenschaften 
3. die· gen aue Boezeichnung der Bankgeschäfte, oder Erfahrungen nicht hat; , 

welche Idie KredituntJernehmung zu betreiben 
beabsichtigt; 6. wenn 'die Satzung Bestimmung,en enthält, 

welche die Sicherheit der der Kreditunter-
4. Angaben über dIe Höhe des den Geschäfts- nehmung anvertrauten Vermögenswerte 

leitern im Inland zur f.reien Verfügung ste- nicht gewährleisten, die ordnungsgemäße 
henden Eigenkapitals; Durchführung der Bankgeschäfte beeinträch-

5. die Namen der P,ersonen, di,e als Geschäfts- tigen oder .erhebliche Nachteile für die 
leiter und als persönlich haftende Gesell- Vo!1kswirtsch~ft heIibeiführen können. 
schafter der Kreditunternehmung vorgesehen 
sind, unter Anschluß eines Lebenslaufes, aus' (2) Bei Kreditunternehmungen mit dem Sitz 
dem deren fachliche Eignung und bisherige im Ausland, die in österreich Bankgeschäfte durch 
berufliche Tätigkeit hervorgeht. eine Zweigniederlassung betreiben wollen, ist die 

Konzession auch dann zu versagen, wenn auf 
(3) Geschäftw.eiter im Sinne dieses SUDIdesge- Grund der gesetzlichen .Vorschriften im Heimat­

setzes sind diejenigen 11QItÜrlich.en Personen, die staat der Kreditunternehmung die Einhaltung 
nach ,dem Gesetz und der Satzrung zur Führung der Bestimmungen .dieses Bundesgesetzes in 
der Geschäfte, und Zur V;ertretungder Kredit- österreich nicht gewährleistet ist. 
un1:iernehmung nach, .außen vorgesehen sind. Die 
GeschäksleitJer von K:reditunternehmungen d.ür- § 6. (1) Der Bundesminister für Finanz.en kann 
.fen keinen anderen Hau.ptiberuf außerhalb des die Konzession zurücknehmen, wenn der Ge-
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11124 der Beilagen 7 

schäftsbetrieb, auf den sie sich bezieht, nicht in­
nerhalb von zwei Jahren 15eit ,der Erteilung 
der Konzession aufgenommen oder ·ein Jahr lang 
nicht ausgeübt worden ist. 

(2) Der Bundesminisner für Finanzen hat die 
Konzession zurückzunehmen, 

1. wenn sie durch unrichtige Angaben oder 
durch täuschende Handlungen herbeigeführt 
oder sonstwie erschlichen worden ist; 

2. wenn die Kreditunternehmung ihre Ver­
pflichtungen gegenüber ihren Gläubigern 
nicht erfüllt; 

3. bei Verletzungen von Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder bei Auftreten eines Ver­
salgUngllgruIJ\desgemäß§ 5 Abs. 1 Z. 2 Ibis 6 
nach Erüe11ungder KonzesSiion, wenn n~cht 
trotz schriftllicher Maihnung der Aufsich·1lS­
hehörlde binnen einer Fr~ von längstens 
sechs Monat.en 'der entsprech,ende ZWS1land 
hergestel1t Wl1rd; 

4. bei Nichterfüllung des § 14 Abs. 1 oder des 
§ 35 Abs. 6. 

(3) Ein Bescheid, mit dem die Konzession zu­
rückgenommen wird, wirkt gesellschaftsrechtlich 
wie ein Auflösungsbeschluß der Kreditunt!!rneh­
mung, wenn nicht binnen dr·ei Monaten nach 
Rechtskraft des Bescheides die Bankgeschäfte, 
auf die sich die zurückgenommene Konzession 
bezogen hat, aI.s Unternehmens gegenstand auf­
gegeben werden und die Firma nicht entspre­
chend dem § .11 geändert wird. Der Bundesmini­
ster für Finanzen hat eine Ausfertigung dieses 
Bescheides dem Registergericht, bei Sparkas­
sen dem zuständigen Landeshauptmann z.uzustel­
len; der Bescheid ist in das Handelsregister oder 
das Genossenschaiftsregister ein:zutz'iagen. 

(4) Das Regisrergericht hat auf Antrag der 
FinanlZprokuratur, die "'Oll !Bundesminister ,für 
FinanlZen in Anspr;uch, zu nehmen ist, Aibwick}.er 
zu beste:1len, wenn die 'sonst zur Abwicklung 
benulfenen Personen roeine Gewähr ffireine ord­
IlIlIDgsgemäße Albwicklung bieten. 

§ 7. (1) Di'e J(.ooweSSlion erlischt: 

1. durch ZeitabLauf ; 

2. hei Nichterfül:Lung einer 'aJUflösenden Be­
ldingung (§ 4 Ahs. 1); 

3. mit ihr,er Zurücklegung; 

4. mit ,der Beendigung Ider Abwicklung der 
Kreditunuemelhmung; 

5. mit der Eröffnung ,des Konkursv,erfilhrens 
über ,das Vel'11lögen 'Ider Kreditun:t1erneh­
mung; 

6. mit der Eintragung der Verschmtelzung der 
KreditlUnternehmung mwt ,einer anlderen 
IüeditunterIl!ehmung lin das jeweilige Regi­
ster. 

(2) Das Erlöschen der J(.onzession list vom 
Bundesm~nistler für Rina:nzen ,durch Beschei:d 
fiestzusteHen; § 6 Abs. 3 unld 4 ,galt sinngemäß. 

§ 8. (1) Eine besondere Bewilligung des Bun­
desmin~sters für Finanzen ist erfoil"derlich: 

1. für die Verschmellzung mit anderen Kredit­
unte1"nehmungen 'Sowie den Erwerb daUiern­
der Betlel~igUIl!gen an ::tnde1"en Krediitunter­
nehmungen, ausgenommen i50lche von 
KJl1e1dritunterrnethIl1iUl1gen an 'ihren Zen-ornl­
irusrtWtU1len unldumgekehrt. Als Beteiligung 
19a1t ,insbesondere der BeSl~tz von Antei,ls­
,rech,ten, der ,mlin'<iestens elin Vi.ertel des 
Kapitails der ,Beteil~gUI1rgsuntemehmung er­
nlicht; 

2. zu je/der Änderung der Rechtsform eIner 
Kreditnmternehmung,' sofern nicht eine 
offene Handelsgesellschaft nur durch Auf­
nalhme eines Kommanditisten an eine Kom­
manditgJesetlschaft umgewandelt wiI'd; 

3. zu jeder El"Weiterung ,des Geschäfts gegen­
standes und jeder He!laooetzll'lllg des haften­
iden Ei.genkapitals (§ 12) durch Satzung; 

4. bei PersonengeSlellsch'aften ides Han.dels­
rechtes ,aJUch ,für .die Aufnahme eines per­
söntich haftenden geschäftlSf.ührungs- oder 
vertretungshefugten Gesellschafters; 

5. bei Kreditunternehmungen, die zur Aus­
gg;be V'Onp.ranrdbriefen, Kommuna:lschuld­
V'e11Schrcibungen und sonstigen B'ankschuId­
verschreibungen oder zur VerWTaltung von 
Kapitla!1anI.agefonds bel.'lechtigt sind, zur 
Änlderung der Satzung, soweit sie das 
Wertpa pieremillssionsgeschäft bettifft; 

6. für d~e V'erlegung der Hauptniederlassung 
einer Kr,editlUnterMhmung und einer in­
ländJi.schen Z Wleignieder1assungeineraus­
lä'l1Idischen Kreditunternehmung, wenn nicht 
unter schriftlicher Anzeige an das Bundes­
ministerium 'für FinanZlen ,eine Verlegung 
innerhalb derselben Gemeinde vorgenommen 
wird; 

7. für den Betltiebeiner nlicht an ,emen be­
stimmten Standort gebundenen Zweigstelle. 

(2) Di'e Bestimmungen .der §§ 4, 5 und 6 gelten 
sinngemäß. 

§ 9. Eine Krelditunllemehmung und jede nach 
den §§ 4 uoo 8 konzessions- oder beWTillirgungs­
pflichtige Veränderung dürfen in das in Be­
tracht kommenlde öffentliche Register nur dann 
eingetragen werden, wenn ,die entsprechenden 
rechtskräftigen Bescheide -in Urschrift oder 
beglauhigter Albschtift (KJopi'e) V1oruegen. Die 
Vorlage der ß.escheide entfällt, 'sowe1t der Betrieb 
von B,ankgeschäften gemäß §. 35 Abs. 3 zulässig 
ist. Verfügungen und BoeschWsse liiber solche Re­
,gistereintrag,ungen sind QUch dem Bundesmini­
sllerium für Finanzen um der Oesterreichi:sen,en 
Nationalbank z'UlZustellen. 
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III. Anzeigepflicht 

§ 10. (1) Die Kred'ituntJemehmungen haben 
dem BundesmiIllister für Fil1!an~en unverzügMch 
sch6ftlich ,anzuzeigen: 

1. das Ausscheild,en eines Gesellschafters eil1!er 
PersQnengeseLlschaft des Handelsrechtes und 
die Aufnahme eines GesellschaftleI1s, falls sie 
nichtruner BewiUigung bedarf; 

2. ,den Erwerb undocLen Verkai\lf Idauerrtder 
Betei1i'gung,en ,an antdeI'en Unoerll'ehmung,en; 

3. we Alufrr~hme einer Besllimmung betreff'end 
§ 12 Abs. 8 in id~e Satzung; 

4. jeden W,echsel tin Ider Person der Geschäf'ts­
leiter; 

5. Al1!denungen der Firma; 
6. ,die Eröffnung ul1!d Schließung ,der Haupt­

l1!iederIassung und von Idauernd an einem 
hestimmtlen Stal1!dort betrilebenen Zweig­
stellen soW'~edi'e vorüJbergeheIlld~ Einsuellung 
,des Geschäftshetr,j,ebeseiner Kr:editunter­
nehmung oder von solchen Zweigsrellen; 

7. Ereigni'sse, 'die ZU einer Gelfiahr f:ür die Er­
füLlung ihrer V:erpflichtungen führen kön­
nen; 

8. die AufstelLung VQn Bargdda.uuomaten; 
9. ;die Al'1gremeinen Geschäfwbedingungen. 

(2) Die beabsichtigte Er,richtJullig oder Verlegung 
des 'Stailidortes einer Zweligstelle ist unbeschadet 
,deJS § 8 Abs. 1 Z. 7 ,dem Bundesminister für 
FrinanZJen anzuZJeigen. In dieser An~eige ist dar­
zutun, daß durch die beabsichtigte Errichtung 
§ 14 Abs. 1 nicht Vlerletzt wtir.d. 

(3) Der: Bundesminister für F~l1!anzen ist er­
mächtigt, durch VerQrdnung einen Zeitraum 
von höChstens drei Jahren f,estzusetzen, inner­
halb dessen keine ZweigstelLen ,errichtet werden 
dürfen, wenn die weitere Erl1ichtlung von Zweig­
sueHen mit schweren schädlichen FQ1gen für die 
FunktiQnsfählitgkcit ,des KI1editapparates Vler­
bun1deu wäre. 

(4) Anzei,gen gemäß Abs. 1 Z. 6 sind auch der 
Oesterreichischen Nationalbank zuzustellen. 

IV. Schutz der Bezeichnung VQn Kreditunter­
nehmungen 

§ 11. (1) Die B,ezeichnungen "Gddinstitut", 
"Kreditinstitut", "Kr,edituntJernehmung", "Kre­
ditunternehmen" (lider eine Wortv,erbindung, an 
der eines dieser Wörter entlhalten ~st, dürfen -
sQweitgeSletz1ich nichts anldel1es hesuimmt ist -
nur Unnern,ehmunglen, d~e zum Betrieb von 
B.ankgeschäften beI1echtiigt sil1!d,' iin der Firma 
oder als Zusatz zur F1i,rma !führen 'Q/derim 
geschäftlichen Verke!hr zur B.ezeichnung ,des 
Geschäftszweckes oder zu Werbezwecken v,er­
wenden. 

(2) Die Bezeichnungen "Bank" oder "Ban­
kier" oder eine Wortverbindung, in der eines 
di.eser Wörter enthalten list, dürfen - soweit 
gesetzlich nichts 'anlcLeres besllimmt ist - nur 
K>reditunternehmungen lin ,der Firma oder als 
Zusatz zur Firma führen oder ,im ge.schäftlichen 
V,erkehr zur Bezeichnung des Geschäftszweckes 
oder zu Werbezweck.en VlerWleniden, die zum 
Betmeb 'eiines Ba.nkgeschäft(.lS gemäß § 1 Abs. 2 
Z. 1 bis 5, Z. 6, soweit sie das Devisen- und 
V:a:lutengesch1Vft 'betrifft, sowie Z. 8 berechtigt 
sinld. 

(3) Die Bezeichnung "Sparkasse" oder eine 
B'eZJeichnru.ng, ,in der ,dias Wort "SparkaSlSe" ent­
halten GlSt, bleibt la.uS/Schließltich icLen Kl'editunter­
nehmung:en, .für IwecLas Spark3Jssengesetz gilt, 
doer GirozentralIoe und Blank ,der östJerl1eichisch'en 
SpaikaS!ien Akt1engesellschaft sowie der öster­
reichischen Postsparkasse vonbehalten.Spark'assen 
dürfen die :Bezeichnung "Sparkasse" . .auch 
mit einem Zusat'Z 'Jiühren, der auf die Art 
der Sparkasse, ihren Haftungsträg:er, ~hI'en Sitz 
oder~hr Geschäftsg,ebiet, sowie allenfalls auf 
den Zeitpunkt oder doie besonderen Umstände 
ihrer Gründung hinweist. 

(4) Die Bezeichnung "Volkslbank" Qder eine 
BezC'iclmung, in ,der das Wort "VQlksbank" ent­
halten ;ist, Melilbt ,ausschließbich den Kr,edit­
unternehmungen nach dem System Schulz,e­
Deli~zsdl SQwie der österreichi'schen Vo~ks­
banken-\!\ktieng'eJSel~schaf:t vQrheha.lten. 

(5) Die gemäß Albs. 1 his 4 g!eschützten Be­
zeichnung,eu Idürfenauch !für Binl1ichtungen von 
Kredirunternehmungen sowJiJe von UntJern,eh­
mungen geführt und v,erw,enldet werden, wenn 
sie h:ilezu beli InkrafttretJen dieses BUl1!des,gesetzes 
befugt war,en oder dies ,in einem Zusammenhang 
geschieht, der den Anschein ausschließt, daß sie 
Bank!;'e5chäfte betreilben. 

(6) Ahs. 3 iSlt mcht anrzurwenden, sow,eitBau­
sparunternehmungen in tihrer Birma ,cLas WQrt 
"B3Jusparka;sse" oder Kreditgenossenschaften die 
Bezeichnung "Spar- ul1!d ~orschußkas,s'e" Qder 
"Spar- ,und Darlehel1!skasse" fühI1en. 

(7) Eine Kreditgenossenschaft darf das W Qrt 
"ß.ank" ZJur Bezeichnul1!g ,des Geschäftslokales 
od'er zu Werbezwecken IlIur mit ,einem auf den 
Genoss,enschaftJscharaktJer hin'We~endJen Zusatz 
führen. 

v. Eigenmittel 

§ 12. (1) Die Kl1ediwn'tell"nehmungen müsSlen 
,im Interesse der Sich'erlheit der ihnen anv,ertrau­
ten V,ermögenswerte 'Ulnld der ErfülLung ihr,er 
Veribinld1ichkeiten a.usreich,enide B~gel1!mittel (haf­
tendes Eigenroap1taJl zuziiglich der Sammel'WIert­
berichtigungen im Sinne des § 10 Ahs. 2 des 
Rekonstrukt~on~gesetzes,B.GBl. Nr. 183/1955) 
haben. Zu Iden rBigermnitteln zähllt nicht idas 
nQch nicht eingezahlte Kapital. 
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(2) .Ms hajftendes Eigenkapital emer Krediit­
unternehmung g;ilt: 

1. bei. Pel1S<mengesellsdJJaften ,detS Handelsrech­
tles ,das der GeselLschaft gewidmete K.apital 
einschließlich der nicht durch Verbindlich­
keiten beLasteten Rückla~en zuzüglich der 
For,derungen der persönLich haftenden Ge­
sellschafter 'aus ,dem Geschäftsbetcieb sowie 
,eines GewÜlJmvo.rtl1a.ges, abzüglich .der Ver­
bindlichkeitender persönHch haftenden 
Gesellschaf.t:er ,gegenüber der Geselkschaft 
'sow~e ,eines Ver:lus'tvortragles; 

2. bei AktiengeselLschaften und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung .das Nennkapiml 
(Grund- oder Stammkapital), abzügLich .des 
Buchwertes eig,ener Aktien zuzüglich der 
nicht durch Verhindllichkei:ten belasteten 
&ück,lagen einschließLich des GeWlinrnvor­
trages, abzügLich ,eines Vedmtvortrages; 

3. bei Kl'!edJitlgenos&enschaftlen die Geschäfts­
anteilsguthaben, die nicht durch Verbind­
lichkeiten bel'asteoen Rücklagen und der 
Gew,innvortrag, abzüglich ,eines V,erlustvor­
trages. Bei GenossenJschaften mit unbe­
schränkter Haftung ,ist ein Zuschlag in der 
Höhe des Dreißigfachen des Nennwertes 
der Geschäftsanteile, .bei Genossenschaften 
mit !beschränkter Haftung ein Zuschlag in 
der Höhe ,der satzungsmäßigen Halftungs­
summe vorzunehmen; 

4. bei Sparkassen :das Gründlungskapiba'l und 
.dJie nicht durch VerbinidiLichkJeiten belasteten 
RückIagen, abzügläch solche für Zweck'e der 
Allgemeinheit (Widmungsrücklage) ; 

5. 'bei öffentlich-I1echclichen Kreditunterneh­
mungen ,daJs ,eingemhlte Kapital un1d die 
nicht durch Veflbinldlichkeiten helasteten 
RückIag,en, lJUzügHch eines GeWlinnvortrages, 
ahzügLich ,eines Y,erILustvortrages; 

6. bei Kreditunternehmungen, der,en Haupt­
ni,ederI.assung im AuSLand gelegen ist, das 
von ,der Hauptniederlassung der ,inländischen 
Zwej,gniederl:assung ZJur V,ertüg,ung ,gesteUte 
Dotationskapital einschließLich der nicht 
,durch V,erbindEchk'eiten hdastetlen Rück­
lagen und eines Gewinnvortrages, abzügLich 
,eines Vierlustvortrages. 

(3) Di.e BiJgenmi,ttel 's,ind aus'neichend, w,enn 
sie zu 'den Verpflichtu'IlIgen in einem zur Er­
füllung 'der A'UlFgaihen Ider Knlditu:ntemehmung 
Wlirtlschaf.tLich .angmnesSienen Verhältnlis stehen. 
'Sie gelten inlibesondere dann 13;ls aus Deichend, 
wenn sie 4 v. H. der Verpflichllun:gen abZJÜglich 
der flüssi~en Mi!)tell ,ers!)en Grades {§ 13 Abs. 2) 
betliag,en. 

(4) Unter Verpflichtungen im Sinne des Abs. 3 
sind zu v,erstehen: 

1. Verpflichtungen ~egen lin- un1d awsländische 
Kreditunuernehmungen; 

2. SpafTeinlagen; 
3. Verpf1.ichtungen gegen sonstige Gläubiger im 

In- und Ausland; 
4. Verpflichtungen aus der Annahme gezogener 

;und der Ausstellun.g eigener Wechse!. 

(5) Zu den Verpflichtu'ng,en.im Sinne des Abs. 3 
z~hlen jedoch nicht: 

1. Verpflichtu~en '3J\lS der AlUls;ga:be von Pfl3.nd­
briefen, Kommunalschuldverschreioungen 
und sonstigen fUnlooertlen B:ank'schutdVJer­
schreibungen sowie Münlde1~e1dspafTeinlagen; 

2. Verpflichtungen aus 1iDeuhandgeschM,tlen; 
3. Ev,entlUalv,etibindlichkeiten; 
4. Verpflichwng,en. alUS Geldern, ,die bei Zen­

tra:1institutenausdrücklichZJUr Refinanzie­
rung oder FinanzieDung von Investitionen 
für den ei!;lenen GeschäfuS'betr~eb aufg,enom­
men wODden sind, iSoweitder,en Laufzeit 
.den banküblichen A1bsch'l'ei.bungszelitraum 
ider Investitionen nicht überschreitlet; 

5. Verpflichtungen gegen die Oestlerreichische 
Nationalbank aus Lomlbal1dldarlehen (§ 51 
des Nationalbankgesetzes 1955, BGBL 
Nr.184); 

6. Verpflichtung,en Igegen KfI~dÜuntlernehmun­
gen \in Fremdwährunlg, 'soweit ihnen Gut­
haiben in F,rernidwahruilig hei Kreditunter­
nehmung,en 'gegenubeI1s'tehen; 

7. Verpflichtung,en aus nachrangigem Kapital 
gemäß Abs. 8; 

8. bei Kredituntemehrnung,en, auf welche ,di,e 
Besnimmungen .des Abs. 10 Z. 2 nicht zu­
treffen, d~'e Verpflichtungen alUS der Auf­
nahme V'On Geldern ZJur Refinanz,i,ernlll'g von 
Rlechtsgeschäften, die nach Idem AUiSlfuhr­
förderulIlgsgesetz 1964, BGBl. Nr. 200, 
gJarantiert oder vefTbür.gt sind oder für die 
solche Haftungen zur Besicherung abgetre­
ten worden s,i'llld. 

{6) Der 'Bundesminister .fiir Final1JZen kann 
dlie im Abs. 4 :unld 5 genannten Verpflichtungen 
im W,~e ,e,iner Verordnung durch 13.ndere Arten 
von Verpflichtungen ,er.g;rnzen. Dabei ,ist Q:uf das 
volkS'Wiirt,schalftl:iche Interesse an einem funk,tions~ 
fäh1gen Kr,ed~tappar!at Bedacht 'zu nelhmen. Vor 
ErJ.a.slSunlg ,elin:er solchen Veroridnung ist d~e 
Oesterreichische Nationalbank zu hören. 

(7) Vermögenseinlagen 'stiller Gesellschafter 
sind dann dem haftenden Eigenkapital zuzunech­
nen, wenn sie bis zur vollen Höhe am Verlust 
teilnehmen oder erst nach Befriedigung der 
Gläubiger der Kreditunternehmung zurückgefor­
dert werden können. 

(8) Geldforderungen, die so vereinbart sind, 
,daß sie in~eson'dere ,im :Abwicklungs- oder Kon­
kursfaH ider Kredituntemehmung wirtschaft­
lich im Verhältnis zu den Forderungen jener 
Gläubiger, die eine solche Vereinbarung nicht 
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eingegangen sind, dem Eigenkapital der KI'Iedit­
unternehmung gleichstehen, sind nachranglges 
Kapital. Nachrangiges Kapital ist dann dem 
haftenden Eigenkapital zuzurechnen, wenn die 
Restlaufz·eit mindestens drei Jahre beträgt und 
der Nennbetrag di,eser Forderungen 50 v. H. 
des sonstigen haftenden Eigenkapitals nicht über­
steigt. Die Möglichkeit der Vereinbarung über 
nachrangiges Kapital muß .in der Satzung der 
Kl'editunternehmungausdrücklich vorgesehen 
sein. Der Bundesminister für Finanzen ist er­
mächtigt, den näheren· Inhalt der Vereinbarung 
sowie die Ausstattung des nachrangigen Kapitals 
in Form von nachrangigen Schuldverschreibungen 
oder Einlagen durch Verordnung festzusetzen. 
Der hiebe i f.estzusetzende· Nennbetrag einer 
Ausgabe solcher Schuldverschl'eibun~en darf 
50 Mill. S nicht unterschn:iten. 

(9) Maßgebend für die Bemessung des haften­
den Eigenkapitals ist der letzte für den Schluß 
eines Geschäftsjahres festgestellte Jahresabschluß. 
Spätere Kapitalveränderungen, die in ein öffent­
liches Register einzutragen sind, sind zu berück­
sichtigen, sobaM ,sie dngetragen sind. 

(10) Für Kreditunternehmungen, die keine 
Konzession für das Spareinlagengeschäft (§ 1 
Abs. 2 Z. Ir haben und die auf Grund ihrer 
Satzung ausschließlich oder überw~egend 

1. mittel- oder langfristige Darlehen oder 
Kredite für Investitionszwecke gewähren 
oder 

2. Geldmarkt-, Konsortial-, Treuhand- oder 
Aruftragsgeschäfte, insbesondere für den 
Bund oder andere Gebieeskörperschaften, 
betreiben oder die Finanzierung von Aus­
fuhrgeschäften vornehmen oder 

3. das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 2 Z. 7) oder 
das Kapitalbeteiligungsgeschäft (§ 1 Abs. 2 
Z. 11) oder das Factoringgeschäft (§ 1 Abs. 2 
Z. 12) betreiben, 

gelten die Bestimmun~en der Abs. 2 bies 9 nicht. 
Da:sselbe gilt auch für die Kreditunternehmungen, 
die k.eine Konzession für das Spareinlagengeschäft 
(§ 1 Abs. 2 Z. 1) haben und deren Fremdmittel 
ausschließlich von inländischen Kreditunterneh­
mun~en stammen. 

VI. Zahlungsbereitschaft 

§ 13. (1) Zur Sicherung ihrer jederzeitigen 
Zahlungsbereitschaft haben die Kreditunterneh­
mungen flüssige Mittel ersten und zweiwn Grades 
gemäß den Abs. 4 und 5 zu halten. 

(2) Flüssige Mittel er,sten Grades sind: Kassen­
bestände, Valuten in frei konv,ertierbarer Wäh­
rung sowie gemünztes oder ungemünztes Gold, 
Guthaben bei der Oesterl'eichischen Nationalbank 
und Postscheckguthaben bei ·der österreichischen 
Postsparkasse sowie die beim zuständigen Zentral­
institut täglich fälligen oder bis zu 30 Tagen 

gebundenen Gelder. Auf die flüssigen Mittel 
ersten Grades ist ferner der Bestand an Bundes­
schatzscheinen, die gemäß § .41 des Nationalbank­
gesetzes 1955 eskontfähig sind, anzurechnen. 

(3) Flüss1ge Mittel zWlei'wn Gt1:l1des ·sind: 
Schecks, fällig,e SchUJld'V,erschre~bung,en, Zins-, 
Gewinna:ntieil- und IBrtlriignissche,ine, bei der 
Oesterreichischen N a,tiona11bank lomha,rdfäh~ge 
Wertpapier,e unld ,r,edliskonmähiige Wechsel, Bun­
desschatlZscheine, sow:eit sie nicht unter Ahs. 2 
fallen, Kassenscheine Ider Oesterr,eichisch,en 
Natiionalbank .unld tiigliich fällig,e oder bis zu 
30 ']a:~en gelbunldene Schil1ing~Gutha:hen bei in­
und ,ausländischen Kreditunternehmungen sow,ie 
über 30 Tage gebundene Schililing-Guthaben beim 
zuständ~gen Zentit1a!JinstJitut. Lombat1dieroe 
Wertpapiere unld lombardierte Bu.nldessch~tz­
scheine sowie Wertpapi,ere, Idie laus eigenen Emis­
sionens'tammen dder ,als El'satlZdeckung diienen, 
werden .in die flüssigen Mittel zweiten Graicles 
nichteinbflzogen. 

(4) Das Mindestausmaß der flüssigen Mittel 
ersnen und zweiten Grades ist innerhalb des Ge­
samtrahmens von 35 v. H. der Verpflichtungen 
(§ n Abs. 4 una 5) in Schilling ,"om \Bundesmi­
nister If.ür Finanzen nach AnihöI1Ung der Oester­
reichischen NationalJbank in dem jeweils 
nach den wiihrrungs- und kreditpöLitischen Ver­
hältnissen erlford'erlichen Ausmaß der Zahlungs­
hereitschaft in einem Hundertsatz der Schilling­
Verpf1.ichtun~en ,durch V,erordnung festzusetzen. 
Der HUJtlJdelitsa;tz ldial'frur ldJi,e flü5sL~en Mitltel 
ersten Gra:des nicht wenigJer ,als 5 und nicht mehr 
als 20 der Schi!Uing-Verpflichtun:gen betragen. 
Auf die flüssigen Mittel zrw,eiten Grades· sind die 
flüssigen Mittel ersten Gl'\ades a.ne.urechnen, 'S.o­
weit sie aals erf.orderliche Ausmaß iiberschreiten. 

(5) Kreditunternehmungen, die ,einem Zentra:l­
institut angeschlossen ,sind, haben bei ihrem Zen­
tl1aEnscitut -eine LiqUti,ditätsreserve im Ausmaß 
von f.O v. H .. der SpareinJagen ,und 20 v. H. der 
sonstigen SchiJIing-Eind':llgen, höchstens jedoch 
1'4 v. H.der gesamten SchilIing-iBinlagen zu hal­
ten. Ihr Ausmaß ist Jeweils rum Ende der Mo­
nate Mäm, Juni, Septemiber und DeZlemlber nach 
,dem Stand der EinLagen 7:U ,ermitteln und für 
.das jeweils folgende Vierteljahr aniZupassen. Sin­
k,en die Einlagen um mehr als 20 v. H. unter 
den Stland der letzten maßgeblichen Berechnungs­
grundlage, S.o kann die Kredituntemehmung 'fine 
Anpassung zum näch,stfoLgenden Monats1etzten 
verlangen. Diese Liquiditätsreserve zählt zu den 
flüssigen Mitteln ersten Grades 1ll1Id ist vom Zen­
tralinstitut in dessen iBiJanz ges.ondert auszuw,ei­
sen. S.onstige Einhgen sind 'täglich fälLige GeLder 
des Zahlungsverkehrs (SichueinIag,en) , alle Kündi­
,gungs- und 'PestgeLder sowie die Einlagen gegen 
Au~abe von Kassenscheinen. Di.e Bestimmungen 
dieses Ahsatzes finden ab J,er ,im folgenden ge­
nannten F.rist aulf eine Kr.editunternehmung, die 
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'bei !nkraJfttreten dieses lBU:D!desgesetzes eine Bi­
'lanzsumme v'On minldestens 40 v. H.lderSil.anz­
summe dies Zentra!linstitutes ('Ohne das Bauspar­
kassengeschäift) aufweist, keine Anw,endung, 
wenn sie diesem 'eI1kIäflt, daß sie nach Ahla uf von 
drei Jahren, ger.emnet vom Zeitpunkt der Er­
klänung, ',den Anschluß an idas ZentI1alinstitut 
lösen wür.d. . 

(6) iDer 'Bundesmini,s'ter für Hnanzen kann 
die in den Abs. 2 und 3genann1len flüssigen 
Mlittelersten unld Izwei1len Gr3:ldes ~m Wiege einer 
V,erordnU!ng Idurch landere Werte gleicher Flüs­
sigkie.it ,ergänzen. Dabei ~'st auf das volksWirt­
·sch:afntiche Inter.6Ss,e an ,einem funktionsfähig,en 
Kr,edrljappiant Bddacht zu nehmen'. Vor Er:las­
sung eirrer sQlchen Veror'dnung 1St .idiJe Oestel'r·ei­
chische Nationalbank zu hören. 

(7) Der Brundesminister für Finanzen hat den 
Kredi'wntern!ehmungen für !diejenigen ,Beträge, 
mit denen das el'lforderli~e Ausmaß ,der flüssigen 
Mittel er:sten Graides unterschritten WÜI1d, Zinsen 
bis zu 5 v. H. 'uber der jewieiligen Ba,llikrate, ge,.. 
rechnet pr'O Jahr, Für 30 Tage ,Mr Einzahlung 
vOl'Zuschr.ei:ben. Von Idem F'ehlbetr3!g ,auf das 
ertfordediche Ausmaß an flüssigen Mitteln ersten 
G1'l3Ides sind Idre Beträge, mit denen ,die Kr,edit­
unrernehmung ihr MindestreselWe-Soll (§ 43 
Abs. 7 :des Naciona:Lbankgesetzes .1955) unter­
'schrieitet, abzusetzen: fBei Unterschreitung des ,er­
fOI1d:eI1lichen Ausmaßes ,der flüssigen Mittel 
ZiWeiten Grades sind flür die ,Fehlbeträge Zinsen 
in H(jhe Ibis zu 2 v. H., ,gerechnet pro Jahr, für 
30-Tage vorzuschreiben. Die flüssigen Mittel sind 
jewei'Is ZlUm Monatslewten ZlUetmitteln. Die nach 
diesen Bestimmung,en .zuzahlenden Zinsen sind 
an den \Sun.d a:hzuflÜhI1en. 

(8) Für die im § J2Abs. ,10 genannten Kredit­
unternehmung,en gelten die Atbs. 1 Ibis 7 nicht. 

(2) Die Höchstgrenze gemäß Abs. 1 darf über­
schritten werden, wenn zur Hereinbringung von 
Forderungen der Kreditunternehmung, insbeson­
dere durch Zwangsvollstreckung,Grundstücke, 
Gebäude oder. B,eteiligungen erworben werden 
müssen; in diesem HaLl :sind Ic\iie iErifordernis.se des 
Albs.·1 :binnen·Eünf Jahr.enzuerfÜ'Llen. 

(3) Auf Kreditunternehmungen, die keine Kon­
zession für das Spa,reinlagengesChäft (§ 1 Abs. 2 
Z. 1) haben und die auf Grund ihrer Satzung 
überwiegend das Kapitalbeteiligungsgeschäft (§ 1 
Abs. 2 Z. 11) betr,eiben, ist Abs. 1, soweit erBe­
teiligungen betrifft, nicht anzuwenden. 

VIII. Kreditgeschäft 

§ 15. (1) Die Kreditunternehmungen haben 
bei Kreditgeschäften auf ,die Grundsätze ,der 
Sicherheit, Einbringlichkeit und Risikostreuung 
sowie auf die Struktur ihrer Fremdmittel Bedacht 
zu nehmen. 

(2) K:r,edite (§ 1 Albs. 2 Z. 3, 4, 7, 11 und 12) 
an einen ,einzelnen Kr,edlitnehmer, die insgesamt 
1 v. H . .der V,eI'pilichtungen (§ 12 Albs. 4) üiher-. 
schrerten, Ihedürfenunlheschadet der Wirksamkeit 
des RechtsgJeschäftes der Zustimmung des Auf­
sichtsorgans . der K:r,edituntemehmung (§ 17 
Abs. 1). 

(3) Als einzelner Kreditnehmer im Sinne des 
Abs. 2 gelten 

1. alle Unlternelmnungen, an denen ,der Kr:edit­
nehmer mehrhei,tlich Ibeteil~gt ist; 

2. Personengesellschaften und ihre persönlich 
haftenden GeseUschafter; 

3. der Kl'editnehmer und seine nahen Ange­
hörigen (§ 80 des Aktiengesetzes 1965, 
BGBl. Nr. 98). 

(4) EinemeinZielnen Kr,ed~tnehmer düden je­
VII. Dauernde Anlagen we1ils ins~esamt Kredite nur bis (LU eLnem ß.etmg 

§ 14. (1) Die dauernden A,nlagen einer Kredit- in d,er Höhe eines v'Om Bundesminlister für 
unternehmung in Grundstücken, Gebäuden und Finanzen durch V,ef1ordnung f'estzU!s'etzenden Pro­
in Heoei,ligungen, au~genommen Heteiligungenan zen bsatzes der Verpflichtung,en gemäß Albs. 2 
ZentI'a:linstituten, Idlütfen, herechnet nach den eingeräumt werden. Der .inder Verof1dnuulg vor­
Wertansätzen in ,der Bihnz, 'zusammen 100 v. H. zusehende Prozentsatz ,ist ~wischen 5 und 7,5 fest­
der Eigenmktel nicht üherschl'eiten. Der Bunldes- zusetlzen und ida·r,f rbei Krediten, für die Gebiets­
minister für Finanzen kann idiesen Hundertsatz körperschaften ha;ften, sowie Ibei Kr,editen von 
,durch Verol'dnung ändern, wenn ,dies Ziur Erhal- Zentral~assen (Zentralinscituten) an Waren- und 
tung der Funktionsfähigkeit des Kteditapparates, Verwertungsgenossenschaftendess·elben Sektors 
inshesondereder Kredit~ewähnung, erforderlich das Höchstausmaß von 15 v. H. nicht überschrei­
ist. Bestehende Kreditunternehmungen, die ,diese ten. Der in der Vel'oI1dnung f,estgesetzte Höchst­
VomussetziUngen nicht erfUllen, hahen nach dem betrag 'danf um jenen BeoI'3:lg überschritten 
lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes oder der wel1d'en, um Iden Idie au~gewiesenen Big,en­
V:erordnung Maßnahmen zu treffen, die g.eei,gnet mittel (§ 12 Abs. 1) diesen Höchsthetrag 
sind', ,diese V'Oraussetzungen innerhal1b von ,zehn überstei~en. Bür,gschaften, Garantien und sonstige 
Jahren hereustellen; andernlfl3:11s ist die Kon-nes- Haftungen für andere sowie angekaufte Wech'sel 
·:>ion zurückzunehmen (§ 6). Der !Bundesminisoer sind mit der Hälfte anzusetzen. Der Bundes­
Bir Fin'3:nzen kann im öffentlichen Interesse minister für Finanzen kann im öffentlichen 
Üibersch'l'eitung,en .dieses HundertsatZies hewiUi- Intel'esse überschreitungen des durch Verordnung 
gen. I festgesetzten Höchstbetrages bewilligen. 
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(5) überschreitet der einem eiwelnen Kredit­
nehmer insgesamt eingeräumte Kredit den Be­
trag von 1 000 000 S, sO ist - sofern nicht aus­
reichende Sicherheiten bestellt sind - die Kredit­
unternehmung verpflichtet, von dem KJ."Ieditneh­
mer die Offenlegung seiner wirtschaftlichen Ver­
hältnisse, insbesondere die Vorlage des' letzten 
Jahresabschlusses, zu verlangen. 

(6) Die Ahs. 2 Ibies 5 firuden aJll/f Kredite an 
Gelb~etskörperschalten oder ,an Unter,nehmru:ngen, 
an ,denen eine Gebietlskörperschaft mehrheitlich 
beteiligt ist, sOIWie aUif Kredrte, :für die eine Ge­
bietskörpersch'af.t halftet oder die nach dem Am­
flUhrtför,derungsgesetz 11964, 'BGiBI. Nr. 200, ver­
bül1gt oder garantiert sind oder für die 'Solche 
Halhungen zur Besich'erung abg,etret,en worden 
sind - j,eweils in Höhe der Haltung -, ferner 
auf Kredite, dIe von, Kr:editunternehmungen im 
Sinne Ides § 12 Albs. 10 Z. 2 ,gewährt werden, 
SOWIe im Zwischenoankverkehr keine Anwen­
dung. 

§ 16. (1) Jede Kreditunternehmung hat Name 
und Anschrift der Kreditnehmer, denen silt! 
Kredite (§ 1 Abs. 2 Z. 3) mit einem Rahmen 
von mehr als 5 Mil!. S oder Gegenwert ein ge­
dumt hat, oder für die sie Bürgschaften, Garan­
tien oder sonstige Haftungen (§ 1 Abs. 2 Z. 7) 
von mehr als 8 Mil!. S übernommen hat oder bei 
welchen ,das Obligo aus angeka.uften Wechseln 
(§ 1 Abs. 2 Z. 4) 8 Mil!. S oder Gegenwert über­
steigt, der Oesterl'eichischen Nationalbank zu 
melden. Bei der Meldung ist auf § 15 Abs. 3 Be­
dacht zu nehmen. 

(2) Die Kredit- und Haftungsrahmen 'Sind un­
verzüglich bei Einräumung und jeder Rahmen­
veränderung, das Obligo aus angekauften 
Wechseln z:u jedem Vierteljahresende zu melden. 

(3) Ergibt sich aus den Meldungen, daß ein 
Kreditnehmer bei mehreren Kreditunterneh­
mungen Kredite der im Abs. 1 bezeichneten Art 
in Anspruch Igenommen hat, so hat die Oester­
reichische Nationalbank die beteiligten Kredit­
unternehmungen hievon zu verständigen. Diese 
V,erständigung darf sich nur auf die Gesamthöhe 
der gemeldeten Kredite gemäß Abs. 1 und auf die 
Anzahl der beteiligten Kredi'wnternehmungener­
strecken. Die Oesterreichische Nationalbank hat 
Kreditunternehmungen auf deren Anfrage den 
Stand der Gesamthöhe der gemeldeten Kredite 
eines Kreditnehmers ,sowie die Anzahl der be­
teiligten Kreditunternehmungen bekanntzugeben. 

(4) Die Bestimmung,en der Abs. 1 bis 3 sind 
auf Hypothekardarlehen und Kredite an Gebiets­
körperschaften und sonstige öffentlich-rechtliche 
Körperschaften sowie von diesen verbürgte oder 
mit einem Zahlungsversprechen versehene Kredite, 
auf ERP-K,redite rund Kredite in den Ausfuhr­
finanzierungs- und Exportfondsverfahren, weiters 
auf Kredi,te innerhalb der Genossenschaftssek-

toren an Genossenschaften und im Zwischen­
bankverkehr nicht anzuwenden. 

(5) Solange die Kreditunnernehmungen Mel­
dungen entsprechend den Abs. 1 bis 4 an eine 
gemeinsame Evidenzstdle erstatten und die Evi­
denzstelle di,e beteiligten Kreditunternehmungen 
hievon verständig,t, ersetzen diese Meldungen die 
Meldung an ,die Oesterreichische Nationalbank 
(Abs. 1). Die Kredituntemehmungen haben der 
Oesterreichischen Nationalbank die Tatsache, daß 
sie ihr,e Meldungen an die Evidenzstelle erstatten, 
unverzüglich ,schriftlich anzuzeigen. 

§ 17. (1) Eine Kreditunternehmung dad ihren 
Geschäftsleitern (§ ,4 Abs. 3), den Mitg1iedern des 
Aufisichtrates oder 'Sonstigen nach der Satzung 
zuständigen Mitgliedern von Aufsichtsorganen 
und den bei ihr tätigen Arbeitnehmern Kredite 
und Vorschüsse nur auf Grund eines einstimmi­
gen Beschlusses der Geschäftsleiter und mit Zu­
stimmung des Aufsichtsralles oder der sonst nach 
der Satzung zuständigen Aufsichtsorgane ge­
wähJ."len. Die Zustimmung kann für gewisse 
Kreditgeschäfte oder Arten von K,reditgeschäften 
für ein Jahr im voraus erteilt werden. 

(2) Kredite und Vorschüsse an Arbeitnehmer 
einer K,reditunternehmung, deren Gesamtausmaß 
ein Viel1tel des Jahresbezuges nicht übersteigt, 
fallen nicht unter die Vorschriften des Abs. 1. 
Di,e Bestimmung des § 80 des Aktiengesetzes 1965 
bleibt unberührt. 

(3) Ist ein Geschäftsleiter, wirtschafdicher 
Eigentümer (§ 24 BAO, BGBL Nr. 194/1961) 
oder Mitglied, ein,es Organs der kreditgewähren­
den Kreditunternehmung gleichzeitig Geschäfts­
leiner, wirtschaftlicher Eigentümer oder Mitglied 
eines Organs einer kreditnehmenden Unterneh­
mung, so bedarf die Gewährung von Kredinen an 
di,ese Untef1nlehmungen der Zustimmung des Au:f­
sichtslrates oIder desSlOnS't nach der Sat!Zung zUiStän­
dJig,en Aufsich,tSlOl1gans; ,ist ,die kr,eidi ogewährende 
Un ternehmurug :ei,nePiersonengooeHscharft, Iso badal"'f 
e1ine ~olch'e KreditgerwährlUng der Zustimmung 
aUer persönJich halkelliden GeseUsdm,fter. Als Or­
gan .gilt hiehei nicht d.i,e Hauptv,eDSalffimlung einer 
Aktiengesellschaft, die Generalversammlung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer 
Genossenschaft oder eine sonstige Mitgliederver­
's.amml:ung. Die Zustimmung kann tür gewisse 
KJ."Ieditgeschäfte oder ArtJen von Kreditgeschäften 
für ein Jahr im voraus erteilt werden. 

(4) Abs. 1 und 3 gelten auch für Kredite an 
nahe Angehörige (§ 80 des Aktieng,esetzes 1965) 
der im Abs. 1 genannten Personen. 

(5) Die Geschäftsleiter und die Mitglieder des 
nach der Satzung zuständigen Aufsichtsorgans 
haften für die Rückzahlung der Kredite persönlich 
und als Gesamtschuldner neben dem Kreditneh­
mer, wenn der Kredit entgegen den Vorschriften 
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der Abs. 1 bis 4 mit ihrem Wissen und ohne 
ihren Widerspruch gewährt wurde. 

IX. Spareinlagengeschäft 

§ 18. (1) Spareinlagen sind Geldeinlagen bei 
Kreditunternehmungen, die nicht dem Zahlungs­
verkehr, sondern der Anlage dienen und als 
solche nur gegen die Ausfolgung von besonderen 
Urkunden (Sparurkunden) entgegengenommen 
werden dürfen. Sparurkunden können auf 
überbringer oder auf eine bestimmte Bezeich­
nung, insbesondere auf einen Namen, lauten. . 

(2) Spal1Urkunden dürfen unter der Bezeich­
nung "Sparbuch" oder unter einer anderen Be­
zeichnung, welche die Silbe ,,.spar" enthält, nur 
von den zum Spareinlagengeschäft befugten 
Kreditunternehmungen - unter der Bezeichnung 
"Spark3Jssenbuch" nur von Sparkassen - aus­
gegeben werden. Die Ausgabe von Sparurkunden 
unter einer Bezeichnung, welche die Bestandteile 
"spar" oder "Sparkas~en" in V·erbi:ndung mit dem 
Wort "Post" ,enthäLt, bleibt au,sschließlich der 
OsterreichischenPostsparkasse vorbehalten. 

(3) Jede Entgegennahme einer Spareinlage 
und jede aus einer Spareinlage, geleistete Aus­
zahlung sind 3Juf der Sparurkunde zu vermerken. 

(4) Eine KredituntJernehmung darf Beträge, die 
sie als Kl'editzur Verfügung stellt, nicht auf eine 
Spareinlage gutbringen. 

(5) über Spareinlagen darf durch überweisung 
o<.ier durch Scheck nicht verfügt werden. Dagegen 
ist eine überweisung auf eine Spareinlage zu­
lässig. 

(6) Der aus der Spareinlage Berechtigte kann 
den Vorbehalt machen, daß Verfügungen über die 
Spareinlage nur gegen Abgabe seiner UnteI'lschrift 
oder gegen Angabe eines von ihm bestimmten 
Losungswortes vorgenommen werden dürfen. Ein 
solcher Vorbehalt i~ in der Sparurkunde und in 
den AufZieichnungen ,der Kreditunternehmung 
vorzumerken. Wurde der Vorbehalt durch An­
gabe eines Lowngswortes gemacht, so hat der 
Vorleger der Sparurkunde bei Verfügungen das 
Losungswort anzugeben oder, wenn er hiezu 
nicht imstande ist, sein Eigentumsrecht an der 
Spareinlage nachzuweisen. über eine Spareinlage, 
die von Todes wegen erworben worden ist, kann 
ohne Angabe des Losungswol1tes verfügt werden; 
da~sdbe gilt für den Fall der Vorlage der Spar­
urkunde im Zuge einer gerichtlichen oder ver­
wal tungs behördlichen Zwangsvollstreckung. 

'(7) . Auszahlungen aus Spareinlagen dürfen nur 
gegen Vorlage der Sparurkunde geLeistet werden. 
Einlagen auf eine Spareinlage dürfen auch dann 
entgegengenommen werden, wenn die Sparur­
kunde nicht gleichzeitig vorgelegt wird. bie 
Entgegennahme ist bei der nächsten Vorlage der 
Sparurkunde auf dieser zu V1ermerken. 

(8) Unbeschadet 'der Vorbehalte nach Abs. 6 
ist die Kredi:tunternehmung berechtigt aber nicht 
verpflichtet, an jeden Vorleger einer Sparurkuride, 
die auf eine bestimmte B,ezeichnung, insbesondere 
auf N3Jmen, lautet, ZaMUIlJg zu leisten, soweit 
nicht eine Meldung über den VerLust der Spar~ 
urkunde (Abs. 9), ein behördliches Verbot oder 
eine behördliche Sperre di'e Auszahlung. hemmt. 

(9) Eine Kreditunternehmung, welcher der Ver­
lust einer Sparurkunde unter Angabe des Namens, 
des Berufes und der Anschrift des Verlustträgers 
gemeldet worden ist, hat den behaupteten Ver­
lust. bei der betreffenden Spareinlage zu ver­
merken und darf innerhalb von vier Wochen 
nach dem Eingang einer solchen Meldung, k~ine 
Auszahlung aus:der Spareinlage lel'.lten. ' 

§ 19. (1) Der jeweils für eine Spareinlage 
geltende Jahreszinssatz ist in, der Sparurkunde 
an auffallender Stelle el'sichtlich zu machen. Knde­
rungen des Zinssatzes sind an dieser Stelle bei der 
nächsten Vorlegung d~r' Sparurkunde unter', An­
gabe des Tages, von dem an sie gelten, zu ver­
merken. Bei Knderungen der Zinssätze für Spar­
einlagen gelten die neuen Zin-ssätze vom T~ge 
des. Inkr'afttI'letensan, ohne ·daß es. einer Kilndi~ 
gung durch die Kre,di~unterrHihmungbedarf:. ' 

(2) Die Spareinlag,en sind - sofern' nicht inner": 
halb eines J ahl1es eine volle AUlSzahlung' der 
Spareinlage stattfindet - mit dem 'Ende des 
Kalenderjahres abzuschließen (Abschlußtermin): 

(3) Die VerzInsung der Spar,einlagen' beginnt 
mit dem auf den Bareing3!ng' (WertsteIlung des 
überweisungseinganges ) folgenden GeschäftJst~g; 
wobei der Monat zu 30 und d3JS Jahr zu 360 
Tagen gerechnet wird. Die Zinseri~ind z.um 4b­
schlußtermin dem Kapitalzuzuschlag~n und mit 
diesem vom folgenden Tag an zu verzinsen. Sie 
können ungeachtet der Bestimmungen des Abs. 4 
bis Ende Jänner des darauffolgenden Jahres ohne 
Kündigung behoben werden. B,ei Auszahlungen 
aus Spareinlagen sin-d die Zinsen ,für den aus­
gezahlten Betrag bis einschließlich dem der Aus­
zahlung vorangehenden Geschäftstag zu be­
rechnen. 

(4) Auszahlungen aus einer Spareinlage dürf~n 
im Kal,en4ermonat insgesamt einen Betrag nicht 
überschreiten, der nach Maßgabe der allgemeinen 
viährungs- und kreditpolitischen Erfordernisse 
vom Bundesminister für Finanzen nach Anhörung 
der Oesterreichischen Nationalbank durchVer~ 
ordnung .festzusetzen ist. Zur Au,s~ahlung 
höherer Beträge bedarf es der, Kündigung. Die 
Kündigungsfrist beträgt drei Monate, soweit nicht 
eine längere Kündigungsfrist vereinbart ist., Vor 
Fälligkeit geleistete Zahlungen sind als Vor­
schüsse zu behandeln und zu y.erzinsen. Wird d~r 
zur Auszahlung gekündigte Betrag binnen einer 
Woche nach Fälligkeit nicht abgeho-ben, so ist die 

3 
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Kreditunternehmung . berechtigt, die Kündigung 
als nicht erfolgt anzusehen; ; ,die Verzinsung wird 
hiebei nicht unterbrochen. 

(5) Für 'die Verjährung von Forderungen aus 
Spareinlagen gelten die allgemeinen Verjährungs­
vorschriften. Zinsen für Spareinlagen verjähren 
wie Ei'nla.gen. Die Verjährung wird. durch jede 
Zinsenzuschreibung inder Sparurkunde sowie 
durch jede Einzahlung oder Auszahlung unter­
brochen. 

X. Habenzinsen 

§ 20. (1) Für Einlagen ist die Zinsbildung nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmun~en frei. 

(2) Die Faclwerhände 'der KredituntJernehmun .. 
gen namens jener Mi1lglieder, die Sparein!lagen 
entg·egenn.ehmen, sowie ;die österreichische Post­
spaI1kasse können Vereinbarungen (Eckzinsa:b­
kommen) Uiber den Zinssatz für Spareinlagen 
m~t dreirnonlaJt1g.er Kii1l1tdJi,ßlUiI1JgstfrilSt ahscMießen. 

. Wenn. wIche AJbkommen nicht abgesch,lossen 
wetden, beträgt dieser ZinssatlZ jeweils die auf 
ViertelprOZ'entsätJZe :gerufildete HaNte Ides gewich­
teten drurchschniWichen NominalzinssatlZes der 
währeniddes ,letlZten a:bgeschtlossenen Kalender­
vierwljahres im Inland zur öff,entJlichen Zeich­
nung oofgelegren, auf SchllHng 'lautenden An­
leihen. In· diesem F:alil naiben Zinssatzänderungen 
jewe&a:b dem 'Ü!bernäd!:sten auf das Ende ,eines 
Kalenaerviertdjahres foLgenden Monatsersten zu 
erfolgen. 

(3) Die ~acl1:Verbäntde der Kretdituntemehmun­
~en namens ihrer Mitglieder rund ,die österreichi­
sehe Postsparkasse können tÜJber -die Verzinsung 
der sonstigen Spareinlagen und Binlagen Verein­
barungen (HabenzinsaJbkOllIlmen) I3ibschließen. 
iBei der Vereinlbarung der Höhe der Zinsen ist 
auch aulf die Dauer der ,Bindung der entgegen­
genommenen Gel~er ang,emessen Bedacht zu 
nehmen. Der. HömstsMlz ,dieser Zinsen darf nicht 
mehr, !als der ·um lemen J>'1i~entpunkt v,ermin­
,dente nach Ide!;" ~i,m Abs. 2 mgefühTitein B:erech­
IlJUngsart ,ermittelte Nominalzinssatz betragen. 

(4) Albkommen .gemäß Albs. 2 un,d 3 haben 
f,ür }eden V:erstoß <eine KOllJVentiona:lstrafe von 
:minidestens 1100 000 S und höchstens 500 000 S 
vorzusehen, die ,an den 'Bund oder - wenn da:e 
be&tralft:e Kreditunterndunung 'finer Einrichtung 
Igemäß § 31 angehört - an diese abzuführen 
ist. Falls' kein Abkommen ,gemäß Albs. 2 besteht, 
ist bei Verstoß gegen chle gesetz,Jiche Grenze eine 
VerwaltU!llgsstr3lfe tliesuzusetlZen, die nach der 
Schwere des Verstoßes, mind:eStJens jedoch mit 
100000 S ·und höchstens mit 5·00000 S, zu be­
messen . ~t. Die Verwaltungsstra:fe ist an den 
Bund arbtzulflÜhren. 

(5) Geldwerte Leis1lUngen, die von KrecLit­

oder an Dritte iunmitteLb3Jr oder mittelbar er­
bracht weI1den, gd1;eIl als Hi3Jben2'Jinsen. 

XI. Werbung und Wettbewerb 

§ 21. (1) Im Verkehr mit ~hren Kunden nahen 
cLi,e Kr,edi,tuntJer.nehmungen ioSbesonldere folgen­
-des zu' beachten: 

1, Im KJa.ssensaial,sinid aUSlzurhängen: 
a) die geltenide Verzinsung für Sparei!n;l:a.gen 

und schaltermäßige Priva'llkleinkredite' so­
wie 

b) die ,AHgemeinen GeschäftlSlbedingungelli; 

2. bei PriJvatJkl.ei:n;kredii1len ~st ldJem Kunden die 
Gesamtbel3JStung, aU&gWrückt m ·einem Jah­
resZJ1nssatz und einemahsoluten Betrag,ein­
schließ1ich Pl'ovision und sonstiger Vergü­
tUil1gen nachw,e]slich Ziur Kenntnis zu brin­
gen. 

(2) Zur R~gelul1Jg Ides Wett!beWiertbes unid der 
Wel'lbu:tllg baben die Fachverhän·de der Kr:edit­
unternehmungen namens ihrer M~tglierder und 
die österreichische ,Postsp.arkasse innerthalLb eines 
Jahres nach In·k!r.af.ttreten .dieses· BundesgeStetzes 
ein WendbeweI1bsaJbkommen ;aJbZ!Uschließen und 
einen WeWbew,el1bsaUISSchuß zu 'schaffen, Idessen 
Auf.~a!be die Feststellung von Vensooßen gegen 
r&ieS'es w,ettJbewtel'lbsaibkoounen ist. Dieses Ab­
kommen bedarf zu seiner Gültigkeit einer Be­
wüJIigu1ltg des Bunidesminl~sters für FrinalWen. Di,e 
Bew1iUiJgung i~t 'zuerteiJ,en, wenn der Inhalt des 
Abkoimm:ens weder dem Grundsatz des Gläu­
bigerschutzes und des Konsumentenschutzes 
widenspxicht nochdiJe FunktlionsfahiJgkleit des 
Kreditlapparates beeinträchtigt. 

XII. Kreditvolumen 

§ 22. (1) Läßt sich eine mit ,den im Abs. 2 ge­
nannten w~chafclichen Zielen nicht im Ein­
kl3Jng stlehenlde KI1editalUsWieitnmg trotz eirer auf 
del'len Begrenzung ahmelenden Handlhaibung der 
der Oesterreichischen Nationalbank gesetzlich zur 
Verfügung stJehenJden Mitt~l nlicht einschränken, 
00 ~ann Ider BrunidesminÜtstJer [fu:- F,inanzen nach 
Anhörung ,der Oesterl'leichischen NationaLbank 
vorübergehende Maßnahmen zur Begrenzung 
,der weiteren LErtdilung von Schining-K~edätJen 
durch inlänldis'che Kred1i1lunternehmungen ,an an-
1ärudi:sche Kunden treff,en, die nicht Kredlitunter­
nehmungen :sinld. 

(2) ·B,ei den Maßnahmen l~niäß Albs. 1 ist ins­
besondere auf ,einen hohen BeschälftigtenstJand, 
einen hinl:"eichenld lStaibÜen Ge1dwert, die Siche­
rung des Wachstumspottennials, ·die Wahrung des 
außenwirtsmafdiclren G1eichgeWlichtes unld auf 
eine den volkswirtschaftUchen Erfordernissen ent­
spI1echende Verrorgung der Wiirtsmaft mit Kre­
diten B,edacht zu nehmen. 

unternehmungen Iim ZU!sa.mmenhang mit der (3) Wenn <der Bunldesmiruister für FlinJanzen 
Entgegennahmle von Binll~en an den Binleger Maßnahmen gemäß Albs. 1 für notweIildig und 
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zweckmäßig hält, hat er ',d!i,e Fiadwel"bände der 
Krediwnternehmungen ,als . VertI'leter ,der· ihnen 
angescMoosenen Institute ,sowie. ,die ZeDltI'ialin­
stii1JUte und .die österrteichisme Postsparkasse auf­
zufor.dern, mit ahm unter 'teilnahme ,der Oester­
reichismen Naciona:Lbank V'eroonrdliche Ver.ei.n­
barun@en über. rue B,egrenwng ,der K~.elditJer­
t·eilung (Kreditpl.ttondahkommeri) .a:bruschliießen. 
Für den .A!bschiluß der Abkommen ist ,e!i,ne FriSit . 
bis zu vier Wochen ab Emptang ,der AuHo1'lde­
rung zu &etzen. 

(4) Ist es ZlUr Erf'eiehung ,des im Abs. 1 Ibe­
zeichneten Z~e1es .erforderLich, so sUnd ,CLiJe je­
WJeils ~lteIliden Kreditp1afondabkommen abro­
ändern. Der Bundesmims1Jer für FinanZien hat 
die Fachverhänlde der KireiditJuntern!ehmungen 
sowie ,dre Zentlia'llinstUtlUte un1d dWe österr,eichi­
sehe Postsparkasse hieZJU 13i1lfzufol'ldern; für den 
AbschLuß lliSIt eine Fcist;,biiJs zu v,ier W'Omen ab 
Empfang <ler AuffoIlderung zu &etZlen. 

(5) Werden Kreditplaronda,bkommen· gemäß 
Abs. 3 nicht fristgerecht abgeschlossen oder ge­
mäß Abs. 4 nö,cht fristg.er.echt ,aJb@eändert, 5'0 hat 
der B,undesminister für Finanzen nach Anhörung 
der Oesterreichischen Natii'OnraLbanlk ,ilie ß.~gren­
zung der Kred:itertJeilung (Abs. 1 UIlld 2) ,durch 
Ver'Ortdnung ZlU regeln. 

. (6) Die Kreditpla,oondlabkommen (Albs. 3) OIder 
die Vieror:dnung. (A:bs. 5) sind geänrderten Ver­
hältnälSsen anzupassen; ldie Verorfdnung des Bun­
desminlisters .für fiinranzen V'erLiert jedoch spä­
testens sechz,dhn Monrate nach ihrem Inkrafttre­
ten ~hre W~rklSamkJeit. 

(7) I.n dem KreditpLatondaibk.ommen oder in 
der VerordDIUng ,des IBllmdesministers :für Finan­
zen ist f,estZlusetlZen, ,daß ,die SUI111iIlle ;der Forde­
rungen aus den diesen Albk.Olmmen oder der 
Verordnung zu unterwerf'enden Kl'ediven (Kre­
ditvohimen) der Ibetr,effenden Kreditunterneh­
mungen einen 'hestiimmven Hundertsatz der 
diesen rzur Verfügung stehenden eiJgenen und 
fremden Mittel (Kr,editplafOllld) -nicht übersteigen 
darf. Der Hundertsanz vom Eigenkapitail (§ 12), 
V'eI'iminrdert um die ,dau;erndenA!nIJlagen (Grund­
sllÜcke, Gdbäude und SeveiJigungen), muß mind1e­
stens 75, der Hundertsatz von ·den Verpflich­
tungen in Sch:il1:ing - v,ef'wndert U'm FOl1derun­
gen gegen österreichische .Kreditunternehmungen, 
Qusgenommen solche .gegen ·das zuständige 
Zentralinstitut und gegen Kreditunt.ernehmungen 
gemäß § '12 Abs. 10 - mindestens 60 betragen. 
Der . Hundertsatz von den Verpfllichtungen kann 
für die einem ZentI1alinstitJut rangeschJ10ssenen 
Kr.editlU'n,tem,ehmungen nwdI'l~ger .a.ls f.ür iOllnrdere 
Kf'edrtlUnternehmungen, j.ecL'Och nicht mit wenig'er 
als 5~ ifestgesetzt ,werden. Der Hundertsatz für 
die Verpflichtungen 'der ZentI'laamstitute gegen 
die Q:ngescll'lossenen KreditlUnternehmungen kann 
miteineJI11 niedrig,eren Hundertsatz, jedoch nicht 
mit weniger :alls· 40 festgesetzt wef'den. Zu den 

VerpHichtungen im SinnediesesAlb9atzes zählen 
di'e VerpFLichtungen '(l§ 12 Abs. 4) in SchiJ'ling, 
insbesOinder,e j,edoch nlcht: . 

1. VerpFlichtungen l3i:usder Ausgaibe von Rfand­
briefen, . Kommunalsc):J,u'1dv,erschreibungen 
und sonstigen iBankschw1dverschrdbungen; 

2. Verpflichtungen .aus Treuhandgeschäften; 
3. Ve1'lpRichtlUngen IaJUS bei Zentr:alinstitut'en ZlUr 

Refinanrzierung oder Finanzierung von Inve­
stitiorien ·für den eigenen Geschäftsbetrieb 
aufgenommenen GehLem, soweit deren Lauf­
zeit den blankübiichen .A!bschreihungsz,eitraum 

. der Investitionen nicht überschr,eitet; 
4. Vexp{llichtungen .gegen ,die Oesterreichische 

Nationallbank aus Lom!bal1ddarlehen (§ 51 
des Nacioo:a,lbankgesetz,es 1955); 

5. Vel1Pf1lichtungen aus nachf'angig,em KlapitaI, 
soweit sie alls iEigenanittel gelten (§ 12 
Abs.8); 

6. Verpflich·tungen gegen die österreiehische 
Kontro~IDba,nk A:ktiengeseI1sch'aft Q:us der 
Aufnahme von GeIdern ror Refina.nzierung 
von Rechtsgeschäften, die nrach dem Aus­
f.uJhrförderungsgesetz 1964 .garanti,ert oder 
vel'bürgt sind 'OcLer für ·die s'OIlche Haftungen 
zur Besicherungabgetreten worden sind; 

7. VerpflichtlUngen gegen den österreichischen 
EXP'Ortf'Onds Gesellschaft m.b.H. 

(8) Welche Kr:OOi.te a.uf das Kr,edUtvoLumen 
im Sinne !des Albs. 7 anZ/UJr:echnen sind, hat der 
Bunldesminrister für Flinanzen nach Anhörung 
der Oester1"eichismen Natioila~bank in oder· Ver­
'Ordnung festzusetzren, wobei ,auf drie Zide des 
Abs. 2 IS'Ow~e auf das nach wälhI'lungs-' un/d kl'e­
ditpolicischen überlegungen n'Otwendige Aus­
maß einer Beg'l1enZlUng der Kr.aditausW'eUtlUng Be-
dacht zu nehmen ist. . 

(9) übersch,reitet das Klledlitv'01umen einer 
K1'letdituntemehmung am Ende eines M'Onats Jen 
f,estge!Yet2lten Kf'ediltpLafond (Albs. 7), so hat 
der Bundesminister fUr F.manZlen für jene Be­
träge, mit denen ,der Kredrtplafond jeweils über­
schritten WJi1'ld, Zlinsen ibis zu 5 v. H. über der 
joeweiLigen Bank1'late, 'g'eI'lechnet pro Jahr, für 
30 Tage 2)ur Eiinzahlung an .den Bund vorzu­
schr.eiben. Ist die überschr.eitung des Kredit­
plafonds j'edoch . 'auf eine ldurch ,den Ahzug von 
El'SteiinLa,g·en v,eruI'ISachlIe V,erringcI'IUngder Ver­
pf1ichtungen 2lUrückZJUfrüh1"en, &'0 hat Idie Kred,it­
unter.nehmung Idas Kl'TeditV'oLumen innerhalh 
einer Fr1st v,'On dllei M'Onallen an ·den Kf'edit­
p~afonld 'aniZupassen. 

(10) Wenn sich die ,g·emäß Albs. 1 bis 8 ge­
tr'Off.enen Maßniahmen zur B'egrenzung der Kre­
ilitausweitlUng als nricht r,echtZl.ei.lIig 'Oder ,ausrei­
chend .erweisen, k.ann der Bundesminister für 
F,inanzennach Anhörung ,der OestJe1"reich.i\Schen 
Nani.on~lbank durch V.erordnung idie Festset2lung 
v'On HunidertlSät2len 
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a) ,des Kr:ecLitV1Oilu,m.ens (Abs. 7 und 8) ZJU 
,einem bescimmren Scichtag oder 

b) ,des Durchschnittes ,des Kreditvolumens zu 
mehreren Scichtagen oder 

c) ,des Zuw,achsesdes Kreditvolumens inner-
halb eines bestimmten Zeitrawnes 

für weitere Kr:edi:~~ewähr.unß'en bestimmen. Diese 
Hundertsätze ,dürren dm Falle V'On lit. ,a oder b 
nicht mehr ais 18 -v. H., ,~erechnet jeweils für 
ein Jahr, und im FlaUe VQn Nt. c nicht weniger 
als 50 v. H., ~er,echnet für ,einen gloeich Langen 
Zeitraum wtie den Bemgsz,eitr3iUm, hetl1agen. Dae 
der Berechnung zugrunde liegenden Stichtage 
und der Beginn des Zeitraumes dürfen nicht 
länger ,alLs 18 MODiane vor Idem Inkrafttreren 
der Verol"dn'ung Hegen. 

(11) B,ei Erlassung 'einer V.erordnung gemäß 
Abs. 10 hat der Bundesmin!ister für Finanz-en 
im Sinne ,des Ahs. 8 vorzugehen. 

(12) Die vom Boullidesmilliister für Foinanzen 
gemäß Albs. 10 unld 11 erla'ssene Verordnung ver­
ltiert spätestens sechzehn Monate nach dem In­
krnfttreten me Wirksamkeit. 

(13) Die Boestlimmun'gJen des Abs. 9 gelten bei 
Nichtevnlh!altU1lJg ,der ,ßegrrenmng ,d'es Kredit­
voLumens gemäß Albs. 10 S1inngemäß. 

~14) ,Für Kreditunternehnrungen 'gemäß § 12 
AJbs.l0 'gelten idie Absätze 1 Ibis 9 'nicht. 

XIII. Bankgeheimnis 

§ 23. ~1) Die KreditJUnternehmungen, deren 
GeseHschalfterund Mitglieder Ivon Organen sowie 
die 'bei ihnen 'tätigen Personen ,dürfen Geheim­
nisse, die ihIllen ausschließlich 3IUif G1'U1l!d ,der 
Geschäftsverbindungen mit den Kunden 'a-nver­
traut Qder zugänglich gem.acht worden sind, 
nicht offenharen oder verwerten (Bankgeheim­
llIis). Werden Or:g,anen von lBehör:den !bei ihrer 
dienstlich,en Tät~g:k,eit Tatsachen hekannt, dtie 
dem B,ankgehcimnis unterliegen, so ha-hen sie 
das Amt$geheißlllJis -zu wahren, von :dem sie 
nur in ,den FäLlen :des Albs. 2 entbul1iden werden 
dünf.en. Die Verpflichtung aus dem Bankgeheim­
nis gilt 'zeit!lich unhegrenzt. 

(2) Die VerpfLichwng ZJUr Wahrung des Bank­
geheimniJsses besteht nicht 

1. im Zwsammenhang mit g,erichtlich'en Straf­
verfahren g,egenüber den Straf.g,erichten und 
mit StJ.'lafrverfahren wegen vOflsätzlich,er Fi­
na:nzV1ergJehen, 'aUsgenommen Finanzord­
nungswi,drigkei1len, l~egenÜlber den Firutnz­
strafbehörJen, oder 

2. im Ea!l1e ,ein'er Ver13iSSenschaftsaJbhandlung 
geg-enÜlber ,dem A:bhanldlung6gericht (§ 98 
des Außerstreit,gesetzes, RGBl. NI'. 20S! 
1854) oder 

3. wenn ,der Kunde der Offellibarung des Ge­
heimnisses aU!9drücklich unld schr.iftllich zu­
stimmt Qder 

4. rur a:llgemein 'gehaltene hankü'bliche Aus­
künfte über die wirt5chaftIiche Lage eines 
Unternehmers,wenn dieser ,der Auskunft­
erteilung nicht widerspricht. 

(3) Eine Kreditunternehmung hnn sich auf 
das Bankg>eheinmis insow,eit nicht berufen, als 
dile Off'enbaru.n<g des Geheiml1i~S5es zur Fest­
stellung ihrer eigenen Abgabepflicht erforder­
Lich 1Ist. 

XIV. Jahresabschluß 

§ 24. (1) Die Kr,ed~tun1iemehmungen hahen 
d~e J anresaibschlüsse (B.ilan~en uilid Gewmn- und 
Vierlustr,eclmungen) entSlpl1ecnenid den !in der An­
lage enthaltenen Formblättern, unlbeschadet einer 
weiteren GIiederunß, besonlders soweit sie ,in 
anlderen ltechtsVJOrschru.fotJen ,angeordnet ist, auf­
zOOtieUen. Der BUilidesIl1linWSter für Finanzen kann 
durch Verordnung die Formblätter ändern, so­
fern geä'nlderte Bri1anzi'erungrsV1orschri,ften dies er­
forJern. 

(2) Der Jah1'esabschluß list unte~ Einbreziehung 
der Buchführung ,und des' Geschäftsberichtes, so­
weiter ,den J ahl1esabschluß erläutert, durch einen 
oder mehl1efle lSachverstänldig,e Prüfer oder die 
hiezu gesetzLich beruf,enen Pl'Üfungsorgan'e (Prü­
fungsv,erban1d) w prüfen. 

(3) Auf ,die Prüfung des J:ahr,esaJbschLusses von 
Kredi,turi,ternehmung:en ,in der RJechtsform einer 
PersonengeselIschaJEt des HanideLsrechtes und einer 
Gesellscha-ft mit beschränkter Haftuilig ,sind die 
§§ 135 ul1id 137 lli:s 141 ,des Aktiengesetz'es 1965 
sinng,emäß anzuwend,en. 

(4) Der Prüfer ha-t inden Prüfungsbericht über 
den J ahresa:bschruß serne Wahrnehmungen über 
di'e Wlirtschaftlichen V,erhä;ltnilSs'e der Kreditunter­
nehmung sowie übrer ldie Binhiailtungder Vor­
schriften dieses Bumvesgesetzes rund der anderen 
für Kreditun1lemehmungen geiteiliden Rechtsvor­
schl1iften aulfzunehmen. WoeI1den bei der Prüfung 
l1aooach,en fes:tgesteUt, auf Grund der,er ,die Er­
fülLung ,der Verpflichtungen ,erner Kreditunoter­
nehm.ung gegen ihre Gläubiger und !insbesondere 
die Sicherheit der ihr anvertrauten Vermögens­
werte nicht mehr gewährLeistet s.ind, oder ,die 
schwerw~egenlde Verstöße der Geschäftsleiter 
gegen Gesetz oder Satzung darsteHen, SOl hat dties 
der Prüfer unverzügLich dem Bundesminisreliium 
für F,inla.n~en anrzuzeigen. 

(5) Der Prüfer ,ist bei Peflsol1ieng'eIS1e11schafllen 
des Handelsrechtes nach den für Beschlüsse der 
GeselQschaifter al~gemein ge1t:en,den Best~mmungen 
der Sa1lZJUng von iden GeseI.1~chafoern, bei Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung von der 
Gener.a-lversa:mmlung ZJU wäh1.en; bei. Säumnis der 
für Idie Bestellung rberuf,enen Organe gilt § 136 
Abs. 4 bis 6 Ides AktiJengesetzes 1965 sinn~e­
mäß. Der Prüfer ist vor dem Ablauf des Ge­
schäftsjahres, auf das sich seine Prüfungstätigkeit 
erstreckt, zu bestellen Qder zu wählen. 
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(6) Kreditunternehmungen,au!i~enommen 
Personengese1ilschaften ,des HandeLsrechtes, haben 
ilwen Jahresa!bschLuß, wenn Idie ßilanzsumme 
300 MHl. S übersteigt, uIlIverzügLich nach der 
Feststlel1ung <im "AmtlSlblattzur Wiener Zeitung" 
oder in einem allgemein erhältlichen Bekannt­
machungsblatt zuv,eröffentlichen. Der § 144 ,des 
AktiengesetzJes 1965 gat sinngemäß. 

(7) Krflditunternehmungen, deren Jahresab­
schLuß f,iemäß A,bs. 6 rbel1eits einmal veröffent­
Licht wonden ist, haben td.i,es auch ,in solchen Wirt­
schaftsjahren durchzuführen, in denen ,die Bi­
lanzsumme unter 300 MUll. Sgesunken ~st. 

(8) Die g,eprüften Jahresabschlüsse und die 
Prixvung1Sbru;ichte über ,di,e Jah·r:esabschlÜS>se sind 
dem Buooesministe.rium für Finanzen innerhalb 
von ,sechs Monaten nach Abschluß des GeschäftS­
jahres zu übermitteln; soweit jedoch Kreditunter­
nehmungen' einem Prüfungsv,ertbaI1ld angehören, 
beträgt ,die Frist zwöllf Monate. Der Oester­
reichischen oN a.tionailibank!>ind innel'halb der 
gleichen Fr·ist di,e gepl'Üften J ahr,e!>absch,lüsse vor­
zuLegen. 

XV. Aufsicht 

§ 25. (1) AlLe inländischen Kredlinunterneh­
mun~en 'und die Zweilgniederlassungen ausländi­
scher Kreditunternehmung,en .im Inl'and unter­
lliegen rd.er .Aru:(9icht IdesBunidesministers für 
Finanzen. Dab,ei hat der Bundesmlini.ster für 
F~llJanzen auf das volkswirtschaftLiche IllJte~se 
an einem funktionsfähigen Kr,editlillppant Bedacht 
zu nehmen. 

(2) Der Bundesminillstlerfür F,inanzen hat die 
EinihaltJUng der V01'1schciften Idieses Bun'desge­
setzes und der anider'en Rechtlsvorschriften für 
KrediwMemehmungen 'ZIU überwachen' und Miß­
ständen entg,egerwutretlen. 

(3) Zur Erfüllung rder [hm gemäß .Albs. 1 und 
2 obliegeniden Auf'glahen kann der BundesminilSter 
für Finan~en unbeschardet der ihm Quf Grund 
anderer Bescimmungendieses Bundes~esetzJes zu­
stlehenden Betug"nisse 

1. \'lon den KJr.edinunternehmungen jederzeit 
,d~e VorLage von ZWlischellJabschlüss,en, von 
AusweiS'en ,in bestimmtIer Form und Gl-ie­
,derung un'd von prüfun~ber~ch·ten verlan­
gen, f,erner von ·den Kreldituntlernehmungen, 
GeselLschaftern von PersonengeseHschaften 
,des Handdsr,echtes unrd Or·ganen Auskünfte 
über ,a:lle Geschäftsangelegenheiten fordern, 
in die Bücher und Sch1'l~ften der Kl'edit­
·unternehmungen Bi!nsicht nehmen und durch 
Abschlußprüf,er oder ldie Prüfungs- und 
ReviJsionsvel"bällJde aUe erfol'lderlichen Prü­
fungen vorllJehmen laoSsen ; 

2. von ,den .durch Kl'Ieiditunternehmungen be­
steUten Abschlrußprüf:el'n und von oden Prü­
fungs- unid Rev·iJsionsverb1tniden Prüfungs-

bemchte und AUlSkünftle <über die von ihnen 
geprüften Kreditumernelhmungen einholen. 

(4) Bei Gefahr für ,di,e Erfül1ungder Verpflich­
tungen einer Kreditunternehmung gegenüber ihren 
Gläulbigern, ~Mbesondel'e für die Sicherheit der 
ihr lanv,ertrauten Vermögenswerte, kJann der Bun­
desmimi~er für Fill<lJnren 'ZIUr AbweIlldung die­
ser Gefiahr hefr.istete Maßnaihmen durch Bescheid 
anoJ.1dnen, ~e spätestel1iS 18 MOIllate nach Wirk­
siliffikeitJSIbeg,inn außer Kr:aft tretlen. Er kann 
durch Beschcid ins'besonder,e 

1. Geschäfm\.eitern der Kr,editlunternehmung 
rue Geschäftsführung ganz oder teiLweise 
untel'lSagen ; 

2. eine Aufsichmperson (Regie1'1un.gskommilSsär), 
drer aJ!1e Rechte ,des Abs. 3 zustehen, be­
stelLen; von rder Aufsichtsperson untel'sagte 
GeschäftJe hat die Kreditunternehmung zu 
un t!erlassen j 

3. dre Fortführung des Geschäftsbetriebes ganz 
oder teilweise ufi'tel'lsa~. 

(5) Der Bundres:miJnärster für Flinanzen ,ist be­
rechtigt, unter ,den VOl1<lJUSsetzungen des Abs .... 
den Antrag a.uf Anordnung ,der GeschäftsauE!>icht 
gemäß Atbschnitlt III § 1 ,des Gel:dinstitutezen­
t1'1alegesetzes, BGBl. II Nr. 204/1934, ZiU stenen. 

(6) Die dem Bund durch MaßJlIahmen nach 
den Abs. 3, 4 unld 5 entsteheIllden Kosten sind 
von Ider betrofEenen ,K,reditunternehmung zu 
ersetZ/en. 

§ 26. (1) Sofern gesetzlich nichts anderes be­
stimmt ist, h<lJt ,der Bundesmimster für F~nanzen 
zur Ausübung seines AlufsichtlS'l"echtes bei Kr-edit­
unternehmungen, d:e1'1en B,itanzsumme 5 Mrd. S 
übersteigt, einen Staatskommissär und dessen 
iSte1lv.ertr·eter zu besteHen. Der Staatskommissär 
und sein Stellvertreter müssen in einem privat­
rechtlichen oder in einem öffentl1ich-rechtlich,en 
Diel1iStverhältnis zu einer Gebietskörperschaft 
stehen oder ,dem rBe1'1ufsstand der Rechtsanwälte 
oder Wirtschaftstl'euhänder angehören. Sie sind 
in dieser Funktion den Weisungen des BUIlldes­
ministeR flür Finanzen unterwol'lfen und können 
von ahm jederzeit abberufen werden. 

(2) Der Sta:atslwmmissär 'Unid sein SteHver­
treter ,sind von ,der Kreditunternehmung zu ,den 
Hauptversamml'llng,en, GeneralV'ersammlungen 
und lSonstlig,en MitgIiJedervel'Siliffimlungen soWlie zu 
den Sitzungen ,des Aufsichtsl1atesrechtzeitig ein­
zU~aiden. Auf au·en Antrag ~s·t ,ihnen :das Wort 
ZlU ertei'len. Alle Niederschriften über ldie Sitzun­
gen ,des A'ufsichtsrates sind dem Staatskommissär 
zu übersenden. 

(3) Der Staratskommlissär (Stlellvertreter) hat 
gegen ß.eschlüsse der im Abs. 2 genannten Or­
gane,rdurch die ,er gesetzLiche -oder son~tige Vor­
schr,if'~en oder BescheiJde ,des Bundesminisllers für 
Finanzen f,ür v,erletzt erachtet, unverzüglich Ein­
spruch zu erheben rund hievon dem Brundes-
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minVster für Fin-a,nzen zu berichten. Im Ein­
spruch hat der Staatskommissär (Stellvertreter) 
anzugeben, gflglen welche VOl1Schniften nach seiner 
Ansicht ,der Blesch'luß v,erstößt. Durch den Ein­
spruch wind die Wirksa~ke~~ Ides BeschJus~es 
bis, zur raufsichtJsbehöndliChen Entscp,eirdrung auf~ 
geschohen. Di,e Kredituntemahrnung kann. binn.en 
einer Woche, gerechnet vom Zeitpunkt des Ein­
spruches, ,(lire Entsch.eidung des BfIlnlde&ministers 
für Finanzen beanwagen. W1ird nicht binI,len 
einer Woche nach EinLangen des Antnages ent­
sch~eden, 'tJr~tt der Ei'nspruch außer Kraft. Wird 
der Einspruch bestätigt, ist ,die VoUziehung des 
Beschlusses unzulässig." . 

(4) B,eschlüssre ,eines rim Abs. 2 genannten Or­
gans, 'die außerhalb einer Sitzung gefaßt werden, 
simd 'so.gleich ,dem Sllaatskommissär (Stellvertre­
ter) mitzurteiIen. In einiem ,solchen Fa'lil kann ,der 
Staatskonimissä.r einen' Einsproch nur binnen 
zwei ßlankarbeitstagen. nach Zustcllfllng des Be­
schlusses schrtiftlich erheben. 

(5) Dem StJaaoskommissär (Stellvertreter) steht 
das Recht z'u, dn ,die Bücher, Rechnungen, Ur­
kunden und sonstigen Schriiften der Kreditunter­
nehmung Einsicht zu nehmen, soweit ·es für die 
Edül1ung .der im Ahs. 3 genannten Aufgaben 
erfo.rder Lich ist; 

(6) Der Staatskommissär (Stellvertl'leter) hat 
ihm bekanntgewordene 'Iiatsamen, auf Grund 
derer die Erfülluing ,der V:erpflichtungen der Kre­
ditJUnternehmung geg.enüber ihren GläUlbigern 
-und insbesondere !dire Sicherheitlder ,ihr lanver­
ll~auten Vermögenswerte nicht mehr gewähr­
leisriet rist, unv,erzüg'Lich ,der Aufisichtsbehörde 
mitzuteilen und ihr jährLicheinren ,schriftlichen 
B,ericht über ~eine Tätigkeit zu übenmitueln. 

r(7) Dem Staatskommissär r(Stellvertr,eter) ,ist 
von rder A:Ulfsichtsbehörde ,eine VergütJ1lfig (Funk­
t~onsgebühr) zu II'eisten, 'm,e m' ·ein,ern angemes­
senen Y,erhältnis. zu ,der mit rder Aufsi~tver­
bundenen Arlbeit u11ld. zu Iden AufWie~dfllngen 
hiefür sl1eht. Jeder Kr,ediwntemehmung, bei der 
ei'n Staatskommissär rhestellt ist,. J~st .ein von 
der AUlfsichoobehönde zu bestimmender rund 'an 
sie zu entrichten,der jährliCher Pauschalbetrag (Auf­
sichnsgebühr) vOfW5chreirben. D~e Aufsichtsge­
bühr hat in reinem ang,emessen:en Verhältnis zu 
den mit der Aufsicht veribfUndenen Aufwendun-
gen zu stehen. . 

§ 27. (1) Di,e Oesterreichisch'e Na:cionalbank 
ü~erwacht auf der Grunrdl3ige der ihr von den 
österr,eich,ischen KI'elditunternehmungen zu 1ie­
femden Ausweise unid Melrdun~en die Einhai tung 
der Abschnitte V, VI und XII und der ,auf 
Grond dieser Bestimmungen 'er13i&senen Verord­
nungen oder'a!bgesch.loss,enen A:bkommen. 

(2) Die Oesterreichisme Naociona1bank wird 
a:uf dem Gebiete ,des Krelditwesensdem Bundes­
minister für Finranz,en Breobachtungen und Fest­
steLlungen g,rondsätzLimer Art oder besonderer 

B.edeutJUng mitteilen und: l3iuf Verllrangen ,die dem 
Bundesminrister für Finanzen erfO ... cLerlich schei­
nendensach1ichen Arufklärung,en geben und Un­
terlagen zur Verfügung stellen sowie Gutachten 
emtatten. Der Bundesminis1Jer für Finanzen 
wird seinerseits der Oesterreichrischen 'National­
bank B,eobachtung,en g,rondsätzLicher Art pder 
besonrderer BedeutJung m1tooillen. 

§ 28. (1) AUe Behörden haben sowohl dem 
Bunldesmimi~ter für Frit1an:venals auch ,der Oester­
reichischen Nationalbank heiEl'Ifüllungihrer ge­
setzlichen ObIiegenheiten H~lfe ~u Ie~sten. 

(2) Das BU11ldesnech,enamt hat !bei der Besor­
gung rder Geschäfte, .die dem BundeSmimirSller,ium 
rur F,in3inzen nach ldies'em Burudesgesetz obEegen, 
mitzuwirk,en, soweit ,eine'sorlcheMiuwirkrung irri 
Inte~esse der Einfachheit, ~Wieckrhäßigkeit und 
Kostemersparn~s ,gelegen rust. . 

XVI. Moratorium 

§ 29. (1) Geraten mehr,ere Kredinuntemehmun­
gen rdurch Ereignisse rin Schwi'erdgkeiten, die auf 
eine allgemeine politische oder allgemeine wirt­
sma,fvliche Entwicklrung zurüCbuführen sind, und 
entJstehen dadrurch Gefa:hren für die 'gesamte 
Volksw,irnschaft, insbesonldere {ürme Aufrechter­
haltung des ZaMungsv,erk,ehrs,so kann die Bun­
d~r,egierung nach Anhörung der' Oesterr,eichi­
sehen Nationalbank durch VeroI'dnung bestim­
men, ,daß ,aLle Kreditunternehmungen oder aUe 
Krediuunternehmungen innerhalb eines bestimm­
ten Gebietes für den Verkehr mit ihrer Kund­
schaft vorübergehend geschlossen weI"den und 
Z~lungen und überwe~s\l'ngen wed,er leisten 
noch ,entg,eg,ennehmen Idürfen. Die Beschränkun­
gen im Zahlungsv,erkehr können auch nur für 
bestimmte Arten oder ,fü'reinen bestimmten 
Umfang von Bankgeschäften ausgespl"ochren. wer­
den. 

(2) Verofldnrungen 'gtemäß Abrs. 1 ",erlieren 
spätestens nach Abl3iuf v,on 'sechs MOlliaten nach 
dem Inkrafttreten ihr,e W~rksamkeit. 

(3) Hat lade Bunde~regieruhg die Erlassung 
einer Verordnung gemäß Abs. 1 rbeschLossen, 
so kann bei Gefahr in Verzug der Bundes­
minister für Finanzen nach· Anhö'I"ung der 
Oester~eichischen Nationalb<1nk ,die .betroffenen 
Kreditunterlllehmungen beauftragen, Zahlung,en 
unld überweisungen weder zu .l'eiisten noch ent­
gegenzunehmen, his looe rim Abs. 1 genannte 
~erord11lf\lng in Kl'1aft g,etreten rist. Dj,e~e Be­
auftragung ist unv,erzüglich im "Amosb'La'tt zur 
Wiener Zeitung" z-u verbUtibaren; sie errlischt 
spätestens 'am dnitten Lag nach ·die~er Verlaut­
barung. 

(4) Während der Ge1tJung~da'Uer der ~m 
Abs. 1 iß1elllanntlenVierofldnullig rSowie auf die 
Dam'er der im Abs. 3 vorgesehenen Breauftmgung 
sinrd für rdie davon· betroffenen Kreditunter-
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nehmungen Albschnilltt III § 6 Abs. 1, §§ 7 IiinJanzen oder Einrjchtungenund Pel'lSdn,en, 
und 13 des Geldinstitutezentralegesetzes, BGBL IIder,en ,sich Ider Bunldesminister. für FinWlZen 
Nr. 204/1934, sinllßemäß a~zuwenden. . zur ErfüLLung sein,er ArutriaJben bedient, 

(5) Durch Idi,e Bescimmungen ,der Ahs. 1 bis 4 oder ~eg,enüber der Oesterreichruschen Naoio-
wird d1e AnWienJdba.rkeit ,der K,onkursordnung, nalbank unrich~ig,e Anrialben macht; 
der Ausgleichsol'ldnung und ,des BUIlJdesriesetzes 3. unwahre B,ehauptungen aufstel'lt oder ver-
über ,die GeschäftlSamifsicht nicht lbecühl1t. hr,eitet, die g,eeignet ,sind, Iden Ruf einer 

Kredituntemehmung zu ~chädigen oder zu 
§30. (1) Liegen die Vor,aussetZiungen .des Ab-' g.efähriden; . 

schnittes III § 1 des Gel<d1nsoiNtezentralegeS'etzes macht sich, sofern die Tat nicht den Tia<tbestand 
bei ,einer Kr'eldituntemehmrung vor, kann auch einer in die ZustäncLigkeit . ,des" . Gerichtes' fal­
der Bun:desmin~ter für Rinanzen durch die F:i-Ienden strafbaren Handlung ~ildet, einer Verwal­
nanzprolml'latur die AIlJOl1dIliUngder Geschäftsauf- tungsübertretung' schuLdig' rund ist hei v011Sätz­
sicht heantrarien. licher Begehung mit einer Gddst'rofe' his zu 

(2) Im Verfahren nach ,dem im Abs. 1 ,ge- 200 000 S,1m Nichteinbri~sfiaUe mit Frei­
nannuen BUllidesriesetz steht der F,inanzprokur.a- heit~traf.e bis zu ,acht Wochen; bei fahrlässiger 
tur Parteis1JeUung zu. Begehung mit ,einer Gelidstrafe his zu 100000 S, 

im NichteinhringungsfaHe mit Freiheitsstrafe· bis 
(3) über rdas V,ermögen einer Kl1ediNnter- ZU vi,er Wochen, zu bestrafen .. : . 

nehniung kiann <die Eröffnung ·eines Ausg1eichs-
v,erfahreIlJS nicht heail1tl'la,gt w<fl1den. (2) Dem Zuwlliderhandelnlden ~st ,im FalJe 

eines V,eI'stoßes gegen die Besoimmungen des 

XVII. Einlagensicherung 

§ 31. {1) [)~eK;reldiitJ1.U1l!Jernehm'Ul!lJgen, Idi:e Spar­
ein13lgen enJtgeg,el.1!11ehmeD\ !halben - sof,em für 
die V.erpflichtuiligaus S~aJreim.la~en n<icht bweits 
eine Gebiets:körperschalt :h3lf,tet - Iblis 31. 1De­
iember 1981 lim iRaJhmen dihr,er F,achverhände 
~meinsame E1nl1ichJtuI1Igen !Zu schJaff,en, die ge­
währIei'sten,ldaß ,iJm BaLle. ,des Konkurses ,einer 
Kreldii~UI11i1Jernehmung von den ,i,fbIÜi~en K,I1edit­
untlemehmu.n.gen .des betl1efliellidenF,achverlba.rudes 
die SpaI'eiJn'~agen hefr:iedi:grt:~leI1den; A:lsderartJ~ge 
gemeinsame E1nl'lichtllJl1gen ge}~en inshesoooere 
VIersicherungen, .g~enJ9rucige Haf't:unJg1Si3:hkommen 
oder HaiftungStgeSielL1schaJfltlen. Hahen Idüe ~r,ecLi:t­
unternJehmungen ;e~nes 'F:achvlerha,ooes ,einie solche 
Ei:nrichtung ,nicht :r,echtJZrut~g g,esch1aff,en, ~o hat 
.der Bundesminister für FwnalWen lrune gtleichamige 
E1nr~chtllJl1g durch Veroli(Lnunlg,zju ·schaffen. 

(2) Di,ein ,diesen Einrichtungen vomu~ehenrden 
Zalhl'u'11,gsfl'istlen Idür~en für 50 v. H. eller flo'rrde­
rwnlg,en ab der r.echtskräfcigen Eröffnung Ides 
~oifl:kurSies ifliicht länger 311s ein Jahr, ~nsgesamt 
jedoch nicht Hin'gter laIs zw,ei Ja,hI'e, hetr3Jgen. 

1\:bs. 1 Z. 1 aufzutragen, den gesetzmäßigen Zu­
stand . unverzüglich wiederherzustellen sowie 
:die den Geg,enst3lllld ,des Vecliaihrens bildend,en 
Geschäfte innerha'lb ,einer festzusetzenden an­
gemessenen Fr~&tabzU'Wlickeln. Die Bestimmun­
gen ,des § 32 finden sinngemäß Anwendung. 

(3) Für dJie Zahhm~ ,der GeI.dstraf,e, ,die gemäß 
Albs. 1 über ein Mitgl1e1d ,eines Or~aM oder 
,einen ß,evolLmächtigoen eIDer Kr,edituntemeh­
mung VIerhängt wOl"den list, haftet ,diese zur un-
geteilten Hand mit ,dem Bestraften. . 

(4) Der Versuch ~sira,fbar. 

(5) Die Verjährungsfrist (§ 31 VStG 1950) 
beträgt !bei V.erwalmmgsübertI'etungen nach 
Abs. 1 ein Jahr. 

§ 34. (1) Wer Tatsachen des Blan~geheimn[,sses 
(\§ 23) off,en'bal1t oder v,erwertlet, um ,sich oder 
einem ~n.del1enrunen Vermöglensvor,tei'l zUZl\lwen­
den dder e~nem anider,en :eID,en Nachtcil ZUlZU­

~Üß,en, ,ist vom Ger,icht mit iFI1ciheiltsgtJrafe /biis 
zu ,eiJnJem Jahr oder mit Geldstlra.f.e bis ZlU 

36'0 Tagessä1Jzen zu besltJraf.en. 

(2) Wer ~mg,eschäfte ohne diie ,erforaerlliche 
XVIII. Verfahrens- und Strafbestimmungen Berechtigul1lg hetreibt, ist vom Gericht m~t Frei­

heitsstrafe tbiJs zu eirrem Jahr zu bestraf,en. Neben 
§ 32. Für ,die VoHstreckung ,eines Besch~des Ider FremeiusS'uralf,e k3lnn a.uf e1ne GeldstraJe oi5 

nach diesem Bundesgesetz :tritt an ,die SteHe 
d . § 5 Allb 3 VVG 1'950 L zu 360 Tag,essätZJen ,erkJannt w:etden. es '1m s. . vorges·eI1lenen 
Betrages von 10000 S der B.etrag von 100000 S. (3) Der Täter ist iu:n Fall des ,Aibs. 1 nur 
Die Vollstr,eckung dieses Beschei,des dmch Gel.d-. ,a,uf Anurag des in seinem Intere&se an ,eLer .Ge­
stl1af'en ,als Zw.angsstl'lafe ist auch geg,en Körper- heiJmhal1JUnJg V.erLetzten, !im Fan des .<\:bs. 2 nur 
schaften des öffentlichen ltechts zulässig. lauf Antrag des Bundesministers für Fiin,anzen zu 

§ 33. (1) Wer 
v,erfolg,en. 

1. den B,eSi1J1mmulfl!gen Ider §§ 8, 10, 11 oder XIX. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

'18 Abs. 2 ~uwiMerhanlde1t; § 35. Nach dem Inkrafttl'eten ,dieses Bun,des-
2.1n einem Verfaihren nach dJiesem Bundesge- gesetzes geltJen fdl~ende übergangsbestämmun­

setz ,gegenüber ,dem BUI1ldesminister für gen: 
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2.0 11,24 der Beilagen 

(1) (Zu § 1 Abs. 4:) 

Auf ~erträge, die vor Ink1'lalfrttreten dieses 
ButlJ(fesigesetze5 'abgeschlossen W!uJ:'lden, ,ist § 1 
Abs. 4 nicht azwuwenden. 

(2) (Zu § 3:) 

V'eI"'eline, ,deren BeSinand siJchawfdas V,erenns­
patent '1852, RGB1. Nr. 253, gnü:n.c:tet und die bei 
Lnk'ralftltJretendWesesBunld.eS1goesetzes ofiJach Iden bis­
heriligen <gesetzLichen Bestimmungen und .ihren 
StaltiUlOen Ba,nkJg,eschäf,tie henreiJben durften, dür­
fen .die~e ßaulkJgeschäfte ,abw;eicheond von tder B,e­
stianmwng des § 3 wei.ter betreiben. Auf diese 
Vereine $iI11idd~e ~ÜJr Kredlitgoenl()ssensch:MtJen gd­
tenden iBIe~t!ianmuIllgoen dieses &mrdesgeSl8tZies ,sinn­
gemäß anrz..U!w8ruden. 

(3) (Zu § 4:) 

1. Soweit eine K.reditJuntemehmung bei In­
'krrafttreten ·dieses Bundesgesetzes nach den 
bisherigen gesetzLichen B'estimmungen Bank­
gesch:vfne betrerben ,durnte, ist eine K.onzes­
sion g,emäß § 4 Albs. 1 nicht erfol'derlich. 

2. Kr:erditgenossenschafven h'ahen bis spätestens 
31. Dezemlber 1981 haupvberufl.iche Ge­
'schä:ftslej.rer zu bestellen. 

(4) (Zu § 5:) 

Die im § 5 Abs. 1 Z. 3 und 4 ,gen:annten Vor­
aussetzung,ensind bei bestehend,en Krediwnter­
nehmungen innerhaLb V'Ondrei Jahren ZlU er­
füllen. 

(5) (Zu § 11:) 

Dle äußere Bezeichnung ldes Geschäftslokals 
einer Kreditgenossenschafit muß bis spätestens 
3'1. iDezemlber 19'84 dem § 11 Abs. 7 entsprechen. 

(6) (Zu § 12:) 

'W:erin eine Kredituntemehmung,die bei In­
krtafttre~en dieses Bundesgesetzes zum Betrieb 
eines ß,imkgeschäfoos bel"ech1ligt ist, jedoch nicht 
über aJusI1eichell!de Eigenm1ttel im Sinne des 
§ 12 A:bs. 3 verfügt und Idiesem Erfol"demis ni mt 
innerhalb von fünf Jahren entspnicht, hat der 
Bundesminister für Finanzen nach Anhöl"lung der 
betreff,enden Knediwntemehmung Idie erforder­
lichen Maßnahmen nach ,die~em Bundesgesetz 
zu trefFen. 

(7) (Zu § 13:) 

Für Idie Erreichung der durch Verol"dnung 
gemäß § 13 kbs. 4 festzusetzenden Hundertsätze 
ist eine Fl"j.st von einem Jahr einz'UlräJumen. 

(8) (Zu § 15:) 

Für ldie Err;eichung der durch Verordnung 
g,emäß § 15 Abs. 4 el'stmals f,estzusetz,enden 
Huntdertsätze ist eine F,rilSt von ,drei J,ahr.en 
einrzuräumen. 

(9) (Zu § 16:) 
Die Bestimmungen des § 16 Abs. 5 treten 

nach zdm }lahren .'alUßer Krafit. 

(10) (Zu § 20:) 
Wenn dashesteherude HabelWinsabkommen 

nicht innerhaJlb eines J,ahresden Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes angepaßt wind, tritt es 
alußer Kraft. 

(11) (Zu § 21:) 

Das 'bestehenlde Wett!beWIel'bsabkommen bleiht 
bis zum Wirtk~amkeitsbegoi'nn ein~s nach§ 21 
Abs. 2 aobg.eschlossenen A!bkommens ~n K.naft. 

(12) (Zu § 22:) 

Die bestehenden Abkommen .auf dem Gebiet 
der Kr.editbegrenzung, sow.eit sie sich auf § 22 
beziehen, sind innerha;lb von zwei Jahren den 
Bestimmungen ,di.eses Bundesg·esetzes anzupassen. 

(13) (Zu § 26:) 
Insofern bei einer Kredilwnternehmung bei 

Inkr.afttre·oon ·cLieses Bundesgesetzes ein Staats­
kommissär bestellt ,ist, bleibt .diese Einrichtung 
der stlOliatlichen Aufsicht bestehen. 

§ 36. Cl) D~eses Bwndesgesetz tritt mit dem 
der V,erlaUlliba·rung folgenden MOO!a~serstJen ilin 
Knafit. 

(2) Durchführungsverordnungen können bereits 
vor dem lnikr:Mttretenooatum erlassen werden. 
SiletJreten jedoch triihestens mit diesem 1iaigj.n 
:K!raik 

(3) Wird in den Rechtsvorschriften des Bundes 
auf B·estimmungen hingewiesen, an deren Stelle 
mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
neue Bestimmungen wirksam werden, so sind 
diese Hinweise auf die entsprech,enden B,estim­
mungen dieses Bundesgesetzes zu beziehen. 

(4) Insbesondere .folgende Rechtsvorschriften 
wer,den durch dieses Bundesgesetz nicht berührt, 
soweit sie von den IBestimmungen ,dieses iBundes­
gesetizes iahWieich,en: 

1. HypotJhekenlbankgesetz vom 13. Juli 1899, 
DRGBL S. 375, ·in der Fa'ssung Ider Ein­
führung,sv,erorGnullig VIOOI1 '1'1. Nov,ember 
1938, DR:GBL T S. 1574 (Kunidmachung 
00'10. Nr. 648/1938) und des iBun­
Idesge~etJzes vom 1:1. Ju>1i 1974, ·BGBIL 
Nr.509; \ 

2. Gesetz 'Ülber die IPfandbriefe und verwand­
ten Schuldverschreibung,en öffentlich-re mt­
licher Kreditansta'lten vom 21. Dezemiber 
1927, DRORL 1 S. 492, in der iF,assung 
der Einführungsverordnung vom 11. No­
vember .19138, DRGBl. I S. 11574 (Kundma­
chung GBillö. Nr. 64,81'193.8); 

3. Devisengesetz, ,BOB 1. Nr. 162/1946, in der 
Fassung der Kundmachung ißGBtl. Nr. 160/ 
1954 sowie der Bundesgesetze BOBL Nr. 87/ 
1.955 IWlId 264/1978; 

4. Prämiensparförderungsgesetz, iBGBl. Nr.143/ 
1962, in der Fassung der Bundesgesetze 
'BOBt Nr. 24/11973, 664/1976 und 280/1978; 
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·1124 ,der Beila.gen 21 

5.lnvestmentlfondsgesetz, BGBl. Nr. 192/1963, 
in der Fassung der Investmenmondsgesetz­
novelle BGBL Nr. 243/1968; 

6. § 15 ,des Post&parroa.SiSlengesetzes 1969, BOBl. 
Nr. 458, h~ns.ichtlich .dies ,PosltlsparilYumes. 

(5) Folgende Rechtsvorschriften samt den hie­
zu ergangenen Durchführungsbestimmungen wer­
den aufgehoben: 

1. die Verordnung zur Einführung von Ge­
setzen über das Kredit- und Zahlungswesen 
im Lande österreich vom 1. Oktober 1938, 
DRGBl. I S. 1329 (Kundmachung vom 
1. Oktober 1938, GBlö. NI'. 509) sowie das 
Rleichsgesetz über das Kreditwesen vom 
25. September 1939, DRGBl. I S. 1955 
(Kundmachung GBlt:S. Nr. 1390/1939), in der 
Fassung der Verordnung vom 23. Juli 1940, 
DRGBl. I S. 1047, und vom 18. Septem­
ber 1944, DRGBl. I S. 211; 

2. die zur Durchführung und Ergänzung des 
unter Z. 1 genannten Gesetzes erlassenen 
Verordnungen vom 9. Februar 1935, DRGBl. 
I S. 205, vom 27. Juli 1935, DRGBl. I 
S. 1050, vom 30. Juni 1938, DRGBl. I 
S. 540, vom 31. Mai 1937, DRGBl. I S. 608, 
und vom 9. Mai 1940, DRGBl. I S. 768; 

3. das Gesetz gegen Mißbrauch des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs vom 3. Juli 1934, DRGBl. 
I S. 593 (Kundmachung vom 1. Okto­
ber 1938, GBlö. Nr. 509); 

.... die Kundmachung des Reichsstatthalters in 
österreich vom 23. Dezember 1938, GBlö. 
NI'. 702, wodurch Verlautbarungen des 
Reichskommissars für das Kreditwesen be­
bekanntgemacht werden; 

5. die Kundmachungdes Reidlsstatthalters in 
österreich vom 3. Februar 1939, GBlö. 

NI'. 132, wodurch weitere Vorschniften auf 
({ern Gebiete des Kredlitwesens ibekatmtge­
macht werden; 

6. di,e Verordnung zur Einführung der Ver­
ordnung über die Prüfung der Jahresab­
schlüsse von Kreditin'stituten in der Ostmark 
und im Reichsgau Sudetenland vom 
15. Februar 1940, DRGBl. I S. 394; 

7. die zweite Verordnung über Formblätter 
für die Gliederung des Jahresabschlusses der 
Kreditinstitute vom 18. Oktober 1939, 
DRGBl. I S. 2079; 

8. die Anordnung des Rleichswirtschahsmini­
sters vom 1. Apri11940, Z. IV Kred. 1467/40, 
über die Regelung der Zuständigkeit auf dem 
Gebiet ,des öffentllichen Kreditwesens ,in der 
Ostmark hinsichtlich ,der §§ 1 und 2. 

(6) Die ,BestWmungen IÜber das Bankgeheimnis 
(§§ 23 und 34 AJbs. 1) gelten auch für die im 
Post'Sparkassendienst tätigen a?ostbediensteten. 
§ 22 Albs. 3 des Postsparkassengeseues 1969 
wird aufgehoben. 

§ 37. Mit der Vollziehung 

1. des § 29 Abs. 1 und 2 ist die Bundes­
regierung; 

2. des § 29 Abs. 4 und 5, § 30 Abs. 3 sowie des 
§ 34 ist der Bundesminister für Justiz; . 

3. der übrigen Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes ist der Bundesminister für Finan­
zen, hinsichtlich des § 4 Abs. 3,§ 6 Abs. 3 
l\l1lId 4, § 7 IAlbs. 2, ,§ 8 Atbs. 2,§ 9, § 24 Abs. 2 
,und 3, § 25 Albs. 5, § 30 Abs. 1 und 2 sowie 
§ . 35 Abs.l sinti der Bundesminister für 
Finanrzlen und. der iBundesminis'ter für Justiz 
betraut. 
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22 H~4 der B,eila.gen 

Anlage 
(zu§ 24) 

Formblatt A 

GIl~derUngdes Jahresabschlusses v·on Kreditunternehmungen in der Rechtsform von offenen 
Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften 

Aktiva 

1. B;trreserve: 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und bei der österreichischen Postspar-

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon täglich fällige Gelder 

5. Wechsel, 
hievon rediskontfähig 

6. Bundesschatzscheine 

7. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Konsortialbeteiligungen 

9. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlich..;rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

10. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

11. Beteiligungen, . 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

12. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 
b) sonstige 

13. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

14. Forderung an Gesellschafter 

\ 

\ 

I, 

15. Anteile an einer herrschendenoder an einer mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft 

16. Sonstige Aktiva 

17. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

Summe 

18. FOl"derungen einschließlich Rückgriffsforderungen: 
a) an Konzernunternehmungen 
b) an die im § 17 KWG genannten Personen 

19. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Grundstücken und Gebäuden 

20. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

21. In den Aktiva Pos. 1, 6, 7, 8 und 9 enthaltener Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 
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1>1~4 der Beil3Jgen 

Passiva 

1. Verpflichtungen: 
a) gegenüber Kreditunternehmungen 
b) gegenüber sonstigen, 

hievon täglich fällige Gelder 

2. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 

4. Eigene Emissionen 

5. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

6. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 
c) sonstige Rückstellungen 

7. V erbindlichkei ten an Ge~ellschafter 

8. Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

9. Geschäftskapital, 

10. Rücklagen: 
a) gesetzliche Rücklagen 
b) Rücklagen gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Rücklagen gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 
d) Rücklagen gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 
e) nicht entnommener Gewinn gemäß § 11 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 
g) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 
h) sonstige Rücklagen 

11. Sonstige Passiva 

12. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

Summe 

13. Eigene Ziehungen im Umlauf, 
hievon ERP-Wechsel 

14. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 

23 

15. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie aus Gewähr­
leistungsverträgen, 
hievon für Konzernunternehmungen 

16. Inden Passiva sind enthalten: 
a) Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmungen 
b) Verbindlichkeiten gegenüber dem Inhaber oder den unbeschränkt haftenden Gesellschaftern 

17. In den Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 

18. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 und 5 KWG 

19. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG, 
hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 

1124 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 23 von 38

www.parlament.gv.at



24 1124 .der BeiI3J~n 

Anlage 
(zu § 24) 

Formblatt A 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung von Kreditunternehmungen in der Rechtsform von 
offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften 

Aufwendungen 

1. Zinsenaufwand 

2. Personalaufwendungen 

3. Sachaufwendungen 

4. Steuern und Abgaben 

5. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattung 

6. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

7. Zuweisung an die Rüdmellung für Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflich­
tungen 

8. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

9. Zuweisung an Rücklagen 

10. Reingewinn 

Summe 

Erträge 

1. Zinsen ertrag 

2. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

3. sonstige Erträge, soweit sie die sonstigen Aufwendungen übersteigen 

4. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

5. Reinverlust 

Summe 
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Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt B 

Gliederung des Jahresabschlusses von Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung 

Aktiva 

1. Barreserve: 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und "bei der österreichischen Postspar-

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon täglich fällige Gelder 

5. Wechsel, 
hievon rediskontfähig 

6. Bundesschatzscheine 

7 . Wertpapiere: 
a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Konsortialbeteiligungen 

9. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

10. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

11. Beteiligungen, 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

12. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 
b) sonstige 

13. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

14. Ausstehende Einlagen auf das Grund- oder Stammkapital 

15. Eigene Aktien 

16. Anteile an einer herrschenden oder an einer mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft 

17. Sonstige Aktiva 

18. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

19. Reinverlust: 
a) Verlustvortrag bzw. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust bzw. Jahresgewinn 

Summe 

20. Forderungen einschließlich Rückgriffsforderungen: 
a) an Konzernunternehmungen 
b) an die im § 17 KWG genannten Personen. 
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26 U24 der Beilagen 

21. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Grundstücken und Gebäuden 

22. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

23. Inden Aktiva Pos. 1, 6, 7, 8 und 9 enthaltener Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 

Passiva 

1. Verpflichtungen: 
a) gegenüber Kreditunternehmungen 
b) gegenüber sonstige, 

hievon täglich fällige Gelder 
2. Spareinlagen: 

a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 
4. Eigene Emissionen: 

a) Pfandbriefe 
b) Kommunalschuldverschreibungen 
c) sonstige 

5. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 
6. Rückstellungen: , 

a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 
c) sonstige Rückstellungen 

7. Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 
8. Grundkapital bzw. Stammkapital 

Stammaktien 
VorzUßsaktien dhne Stimmrecht 

9. Rücklagen: 
a) gesetzliche Rücklagen 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Rücklage gemäß § 7 Hypothekenbankgesetz 
d) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 
e) Rücklage gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 

g) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 
h) sonstige Rücklagen 

10. Sonstige Passiva 
11. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 
12. Reingewinn: 

a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn bzw. Jahresverlust 

Summe 

13. Eigene Ziehungen im Umlauf, 
hievon ERP-Wechsel 

14. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 
15. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie aus Gewähr­
_ leistungsverträgen 
16. In den Passiva sind enthalten: 

Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmungen 
17. In den Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 
18. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 und 5 KWG 
19. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG, 

hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 
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1124 der Beilagen 27 

Anlage 

(zu'S 24) 

Formblatt B 

Gliederung der Gewinn- und Verlust rechnung von Kreditunternehmungen in der Rechtsform von 
Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

Aufwendungen 

1. Verlustvortrag aus dem Vorjahr . 

2. Zinsenaufwand 

3. Personalaufwendungen 

4. Sachaufwendungen 

5. Steuern und Abgaben 

6. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattung 

7. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

8. Zuweisung an die Rückstellung für Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 

9. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

10. Zuweisung an Rücklagen 

11. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn 

Summe 

Erträge 

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsen ertrag 

3. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

4. Sonstige Erträge, soweit sie die sonstigen Aufwendungen übersteigen 

5. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

6. Reinverlust: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust 

Summe 
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28 

Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt C 

Gliederung des Jahresabschlusses von Kreditgenossenschaften 

Aktiva 

1. Barreserve: 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und bei der österreichischen Postspar-

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon 
a) Guthaben bei Zentralinstituten 
h) täglich fällige Gelder 

5. Wechsel, 
hievon rediskontfähig 

6. Bundesschatzscheine 

7. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

9. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

10. Beteiligungen, 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

11. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 
b) sonstige 

12. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

13. Aushaftende Einzahlungen auf Geschäftsanteile 

14. Aktiva des W:arengeschäiftes: 

a) Forderungen aus Warengeschäften 
b ) Warenbestand 
c) sonstige 

15. Sonstige Aktiva 

16. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

17. Reinverlust: 
a) Verlustvortrag bzw. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust bzw. Jahresgewinn 

Summe 
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1124 der Beilagern 

18. FOl'derungen einschließlich Rückgriffsforderungen: 
a) an Konzernunternehmungen 
b) an die im § 17 KWG genannten Personen 

19. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWGin Grundstücken und Gebäuden 

20. Dauernde Anlagen gemäß.§ 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

21. In den Aktiva Pos. 1,6,7 und 8 enthaltener Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 

Passiva 

1. Verpflichtungen: 
a) gegenüber Kreditunternehmungen 
b) gegenüber sonstige, 

hievon täglich fällige Gelder 

2. Spareinlagen: 
. a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 

4. Eigene Emissionen 

5. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

6. Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

7. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 
c) sonstige Rückstellungen 

8. Geschäftsanteile: 
a) der verbleibenden Mitglieder 
b) der ausscheidenden Mitglieder 

9. Rücklagen: 
a) gesetzliche bzw. satzungsmäßige Rücklage 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 
d) Rücklage gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 
e) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 

g) sonstige Rücklagen 

10. Passiva des Warengeschäftes 

11. Sonstige Passiva 

12. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

13. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag hzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn bzw. Jahresverlust 

Summe 

14. Eigene Ziehungen im Umlauf, '. 
hievon ERP-Wemse! 

15. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 

29 
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30 .1124 ,der Beil:ligen 

16. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften SOWie aus Gewähr­
leistungsverträgen 

17. In den Passiva sind enthalten: 
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmungen 

18. In den Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 

19. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 und 5 KWG 

20. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG, 
hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 

Veränderungen der Anzahl der Mitglieder, der Geschäftsanteile und der Haftungssummen 

1. Mitgliederbewegung 

Anfang 19 .. 

Zugang 19 .. 

Abgang 19 .. 

Ende 19 .. 

2. die Geschäftsguthaben haben sich im Geschäftsjahr 

vermehrt um 

vermindert um 

3. Die Haftungssummen haben sich im Geschäftsjahr 

vermehrt um 

vermindert um 

4. Höhe der einzelnen Geschäftsanteile 

5. Höhe der Haftungssumme 

Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl der 
Geschäftsanteile 
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31 

Anlage 
(zu § 24) 

Formblatt C 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung von Kreditgenossenschaften 

Aufwendungen 

1. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsenaufwand 

3. Personalaufwendungen 

4. Sachaufwendungen 

5. Steuern und Abgaben 

6. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattung 

7. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

8. Zuweisung an die Rückstellung für Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 

9. Aufwendungen für das Warengeschäft und für sonstige Nebenbetriebe 

10. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

11. Zuweisung an Rücklagen 

12. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

b) Jahresgewinn 

Erträge 

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr, 

2. Zinsen ertrag 

3. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

4. Erträge aus dem Warengeschäft und aus sonstigen Nebenbetrieben 

5. Sonstige Erträge, soweit sie die sonstigen Aufwendungen übersteigen 

6. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

7. Reinverlust: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

b) J ahresverl ust 
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32 1-124 .der Beilagen) 

Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt D 

Gliederung des Jahresabschlusses von Landes-Hypothekenbanken 

Aktiva 

1. Barreserve: 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und bei der österreichischen Postspar-

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon täglich fällige Gelder 

5. Wechsel, 
hievon rediskontfähig 

6. Bundesschatzscheine 

7. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Konsortialbeteiligungen 

9. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

10. DeckungsdarIehen: 
a) zur Deckung v~>n Pfandbriefen, 

hievon zur Deckung von Pfandbriefen der PfandbriefsteIle 
b) zur Deckung von Kommunalschuldverschreibungen, 

hievon zur Deckung von Kommunalschuldverschreibungen der PfandbriefsteIle 

11. Zinsen- und Verwaltungskostenbeiträge: 
anteilige rückständige 

a) von Ausleihungen 

b) von hypothek. DeckungsdarIehen 

c) von kommunal. DeckungsdarIehen 

von den rückständigen im Dezember fällig 

12. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

13. Beteiligungen, 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

14. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 
b) sonstige 

15. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

16. Sonstige Aktiva 

17. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

18. Reinverlust: 
a) Verlustvortrag bzw. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
b) JahresverIust bzw. Jahresgewinn 

Summe 
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19. Forderungen an die im § 17 KWG genannten Personen 

20. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Grundstücken und Gebäuden 

21. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

Passiva 

1. V erpflich tungen : 
a) gegenüber Kreditunternehmungen 
b) gegenüber sonstige, 

hievon täglich fällige Gelder 

2. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 

4. Schuldverschreibungen im Umlauf: 
a) eigene Pfandbriefe 
b) eigene Kommunalschuldverschreibungen 

S. Verpflichtungen gegen die Pfandbriefstelle: 
a) Pfandbriefe im Umlauf 
b) Kommunalschuldverschreibungen im Umlauf 

6. Verloste und gekündigte Schuldverschreibungen 

7. Zinsen von Schuldverschreibungen im Umlauf 
(Passiva 4 und 5): 

a) von Pfandbriefen 
b) von Kommunalschuldverschreibungen 

8. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

anteilige 

9. Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

10. Rückstellungen: 

fällige 

a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 

b) Rückstellung für Abfertigungsverpflichtungen 
c) sonstige Rückstellungen 

11. Rücklagen: 
a) gesetzliche Rücklagen 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 
d) Rücklage gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 
e) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 

g) sonstige Rücklagen 

12. Sonstige Passiva 

13. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

14. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn bzw. Jahresverlust 

Summe 

33 
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34 

15. Eigene Ziehungen im Umlauf, 
davon ERP-Wechsel 

16. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 

.1.124 der Beila.gen 

17. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowIe aus Gewähr-
leistungsverträgen 

18. In den Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 

19. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 und 5KWG 

20. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG, 
hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 
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35 

Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt D 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung von Landes-Hypothekenbanken 

Aufwendungen 

1. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsenaufwand 

3. Personalaufwendungen 

4. Sachaufwendungen 

5. Steuern und Abgaben 

6. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von'Betriebs- und Geschäftsausstattung 

7. Zuweisung an Sammelwertberichtigu~gen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

8. Zuweisung an die Rückstellung für Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 

9. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

10. Zuweisung an Rücklagen 

11. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn 

Erträge 

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsen ertrag 

3. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

4. Sonstige Erträge, soweit sie ,die sonstigen Aufwendungen überst~igen 

5. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

6. Reinverlust: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust 
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36 U24 der Beil;llgen 

Anjage 

(zu S 24) 

Muster E 

Gliederung des J ahresabsdtlusses von Sparkassen 

Aktiva 

1. Barreserve : 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreidtisdten Nationalbank und bei der Osterreidtisdten Postspar­

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendensdteine 

3. Sdtecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon täglidt fällige Gelder, 
hievon bei der Girozentrale und Bank ~er österreidtisdten Sparkassen Aktiengesellsdtaft 

5. Wedtsel, 
hievon rediskontfähig 

6. Bundessdtatzsdteine 

7. Wertpapiere: 
a) festverzinslidte 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreidtisdten Nationalbank belehnbar 

8. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlidt-redttlidte Körpersdtaften 
c) an sonstige 

9. Durdtlaufende Kredite (TreuhandgesChäfte) 

10. Beteiligungen, 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

11. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen GesChäftsbetrieb 
b) sonstige 

12. Betriebs- und Gesdtäftsausstattung 

13. Sonstige' Aktiva 

14. Posten, die der ReChnungs abgrenzung dienen 

Summe 

15. Forderungen an die im S 17 KWG genannten-Personen 

16. Dauernde Anlagen gemäß S 14 Abs. 1 KWG in Grundstücken und Gebäuden 

17. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

18. In Aktiva Pos. 1,6,7 und 8 enthaltener Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 
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1124 der Beilagen 

Passiva 

1. Spareinlagen: 

a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 

b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

2. Verpflichtungen: 

a) gegenüber Kreditunternehmungen 

b) gegenüber sonstigen 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 

4. Eigene Emissionen 

5. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

6. Rückstellungen: 

a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 

b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 
r • • • 

c) Sonstige Rückstellungen 

7. Sammelwertberichtigungen ge~äß § 10Rekon~truktiönsg~setz 
8. Rücklagen gemäß § 2i Abs. 1 und 2 Spark~ssengesetz:' 

a) Sicherheitsrücklage 

b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 

c) Widmungsrücklage 

,d) Rücklage gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 

e) Investitionsrucklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 

f) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 

g) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 

h) Sonstige Rücklagen 

9. Sonstige Passiva 

10. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

11. Reingewinn 

Summe 

12. Eigene Ziehungen im Umlauf, 

hievon ERP-Wechsel 

13. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 

J7. 

14. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften SOWIe aus Gewähr­
leistungsverträgen 

15. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 und 5 KWG 

16. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG, 

hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 

17. In Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 
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38 1124 der Beilagen 

Anlage 

(zu § 24) 

Muster E 

Gliederung der Gewinn- und Verlusuechnung von Sparkassen 

Aufwendungen 

1. Zinsenaufwand 

2. Personalaufwendungen 

3. Sachaufwendungen 

4. Steuern und Abgaben 

5. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden _ 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 

6. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonsttuktionsgesetz 

7. Zuweisung an die Rückstellungen rur Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflich­
tungen 

8. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

9. Zuweisung an Rücklagen 

10. Reingewinn 

Summe 

Erträge 

1. Zinsenertrag 

2. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

3. Sonstige Erträge, soweit sie die sonstigen Aufwendungen übersteigen 

4. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

Summe 
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